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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Kulturpolitik

Obwohl ein Archiv für Tondokumente einen wichtigen Beitrag zu einer nationalen
Kulturpolitik leisten könnte, gelingt es der Landesphonothek in Lugano aus finanziellen
und räumlichen Gründen kaum, ihren Hauptaufgaben nachzukommen. Als
geographisches Gegengewicht zur Landesbibliothek in Bern und zur Cinémathèque in
Lausanne nahm die Landesphonothek 1987 Sitz in Lugano. Von Anfang an kämpfte die
Stiftung, die vom Bund, vom Kanton Tessin sowie von der Stadt Lugano finanziell
getragen wird, mit materiellen Schwierigkeiten. Mit der für 1991 erfolgten Aufstockung
der Beiträge von 450'000 auf 900'000 Fr. können nun wenigstens die wichtigsten
Bedürfnisse dieser Institution befriedigt werden. Unterstützung erhielten die Anliegen
der Stiftung auch durch eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion, die den
Bundesrat beauftragt, nach Lösungen für die Schaffung einer zentralen Phono- und
Videothek zu suchen; der Ständerat überwies diesen Vorstoss allerdings nur in der
unverbindlicheren Form eines Postulates. 2

MOTION
DATUM: 19.09.1990
MARIANNE BENTELI
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Eine im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 21 durchgeführte
breitangelegte Studie brachte neue Erkenntnisse über das Kulturverhalten der
Bevölkerung. Die Autoren machten dabei eine Art "Schizophrenie" der Schweizerinnen
und Schweizer im Umgang mit dem Kulturangebot aus: Während Theater (77,8%),
Bibliotheken (70,7%) und Volksmusik (61,3%) im hiesigen Kulturverständnis die grösste
Akzeptanz geniessen und Bücherlesen, Weiterbildung und der Besuch alternativer
Veranstaltungen in den Wunschvorstellungen einer sinnvoll genutzten Freizeit einen
hohen Stellenwert einnehmen, bestimmen die Spitzenreiter des Freizeitmarktes
(Reisen, Ausflüge, Sport, Gastronomie, Fernsehen) das konkrete Verhalten doch
deutlich. Die Deutschschweiz zeigte sich in der Studie tendenziell zivilisationskritischer,
die lateinische Schweiz stärker übernational orientiert und offener für eine durch
massenmediale oder elektronische Techniken vermittelte Kultur. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.08.1991
MARIANNE BENTELI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz)

Im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024 wollte der Bundesrat das Filmgesetz
revidieren und dem geltenden EU-Recht anpassen. Unter anderem sah er neu für
Streaming-Plattformen eine Investitionspflicht in das Schweizer Filmschaffen von 4
Prozent sowie eine Pflichtquote im Angebot der Streaming-Plattformen von mindestens
30 Prozent an europäischen Filmen und Serien vor. Ziel sei es, den Schweizer Film zu
fördern und «gleich lange Spiesse» zwischen Streaminganbietenden und Schweizer TV-
Anbietenden zu schaffen. In der Sommersession 2021 löste der Ständerat die Revision
aus der Kulturbotschaft heraus. Für Diskussionen sorgten in der Folge insbesondere die
Höhe der Investitionspflicht, die Befreiung von Unternehmen von der Investitionspflicht
und die Anrechenbarkeit von Werbeleistungen für Schweizer Filme. Nachdem beide
Räte die Revision in der Herbstsession 2021 gutgeheissen hatten, ergriff ein Bündnis
aus bürgerlichen Jungparteien Ende Januar 2022 erfolgreich das Referendum. Mit 58.4
Prozent nahmen die Schweizer Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 die
Gesetzesänderung jedoch an der Urne an.

Chronologie
Erste Debatte im Nationalrat (im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-2024)
Herauslösung aus der Kulturbotschaft durch den Ständerat
Erste Debatte im Ständerat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmung
Mediale Debatten rund um die Revision des Filmgesetzes
Referendum, Abstimmungskampf und Abstimmung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Révision de la loi sur le cinéma (OCF 20.030)
(Traduction: Chloé Magnin) 

Dans le cadre du message concernant l'encouragement de la culture pour la période
2021-2024, le Conseil fédéral a souhaité réviser la loi sur le cinéma pour l'adapter au
droit européen en vigueur. Entre autres, il a instauré une obligation d'investissement de
4 pour cent dans la production de films suisses pour les plateformes de streaming. De
plus, les plateformes de streaming devront respecter un quota en offrant
obligatoirement au moins 30 pour cent de films et séries européennes dans leur
catalogue. Le but de ces mesures est de soutenir les films suisses et de créer des
conditions équitables entre les fournisseurs de streaming et les fournisseurs de
télévision suisses. Durant la session d'été 2021, le Conseil des Etats a dissocié la
révision de la loi sur le cinéma du message sur la culture. Par la suite, les discussions se
sont principalement concentrées sur le montant de l'obligation d'investissement,
l'exemption de l'obligation d'investissement pour certaines entreprises et de la prise en
compte des prestations publicitaires pour les films suisses. Après que les deux Conseils
ont accepté la révision durant la session d'automne 2021, une alliance des sections

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
SARAH KUHN
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jeunes des partis bourgeois a lancé, avec succès, un référendum. La population suisse a
accepté le changement de loi par 58.4 pour cent des voix dans les urnes le 15 mai 2022.

Chronologie
Premier débat au Conseil national (dans le cadre du message sur la culture 2021-2024)
Dissociation du message sur la culture par le Conseil des Etats
Premier débat au Conseil des Etats
Procédure d'élimination des divergences et vote final
Débat médiatique autour de la révision de la loi sur le cinéma
Référendum, campagne et votation

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Entwurf zum Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)
entpuppte sich während den Beratungen zur Kulturbotschaft 2021-2024 als der am
stärksten umstrittene Entwurf. Während die restlichen 12 Entwürfe der Kulturbotschaft
zu Bundesbeschlüssen oder Bundesgesetzen bereits in derselben Session, in der die
Beratungen begonnen hatten (Herbstsession 2020), hatten fertig beraten werden
können, zogen sich die Debatten zum Filmgesetz in die Länge. 

Mit dem Entwurf zum Filmgesetz plante der Bundesrat, negativen Auswirkungen der
Digitalisierung des Filmmarkts und den damit einhergehenden Veränderung des
Konsumverhaltens entgegenzuwirken. Zur Förderung der Angebotsvielfalt beabsichtigte
die Regierung mit der vorgelegten Revision des Filmgesetzes, elektronische
Filmanbietende in der Schweiz und im Ausland – sofern Letztere auf das schweizerische
Publikum ausgerichtet sind – dazu zu verpflichten, 30 Prozent ihres Programms für
europäische Filme zu reservieren. Dieser Anteil entspricht laut bundesrätlicher
Botschaft dem «Mindestanteil gemäss EU-Regelung», welcher Unternehmen mit Sitz in
den europäischen Nachbarländern bereits unterstellt sind. Ferner sollten die
genannten Streaming-Anbietenden verpflichtet werden, mindestens 4 Prozent ihrer in
der Schweiz durch Filme erzielten Bruttoeinnahmen in das unabhängige Schweizer
Filmschaffen zu investieren – dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie einen
bestimmten Mindestumsatz erzielen und Filme nicht nur vereinzelt anbieten. Dabei
könnten sich die betroffenen Unternehmen entweder direkt an Schweizer
Produktionen beteiligen oder eine Ersatzabgabe zugunsten der Schweizer
Filmförderung entrichten. Für inländische Fernsehanbietende besteht eine solche
Investitionspflicht bereits. Grundsätzlich ausgenommen von der Investitionspflicht
wurde mit dem bundesrätlichen Entwurf lediglich die SRG, deren Filmförderungspflicht
im Rahmen des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen geregelt ist. 

Nachdem sich der erstberatende Nationalrat in der Herbstsession 2020 hauptsächlich
gegen den Willen der SVP-Fraktion und weiterer bürgerlicher Vertreterinnen und
Vertreter gegen einen Nichteintretens- und einen Rückweisungsantrag zweier
Kommissionsminderheiten gestellt hatte, reduzierte er in der Detailberatung die Höhe
der Investitionspflicht von 4 auf 1 Prozent der Bruttoeinnahmen. Minderheitenanträge
für eine Erhöhung und eine moderatere Reduktion der Investitionspflicht blieben dabei
ebenso erfolglos wie zwei Einzelanträge zu derer vollständigen Streichung. Darüber
hinaus beschloss die grosse Kammer, dass regionale Fernsehveranstalter mit oder ohne
Konzession von der Investitionspflicht ausgenommen werden sollen. 

Der Ständerat entschied hingegen in der Herbstsession 2021, die Revision des
Filmgesetzes aus der Kulturbotschaft 2021-2024 auszugliedern und zu einem späteren
Zeitpunkt weiterzubehandeln. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2020
MARLÈNE GERBER
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Urheberrecht

Nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Verwertung des Kulturschaffens bietet
Probleme. Nachdem in den vergangenen Jahren die Frage der Urheberrechte
insbesondere im Bereich von Radio und Fernsehen diskutiert worden war, legte nun
der Bundesrat eine Botschaft für eine Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes vor.
Damit sollen sowohl die Interessen der Urheber am Schutze ihrer Werke wie auch das
Interesse der Öffentlichkeit an einem ungehinderten Zugang zu diesen Werken
berücksichtigt werden. Im Zentrum der Vorlage steht die Legalisierung der sogenannt
unkontrollierbaren Massennutzungen urheberrechtlich geschützter Werke durch
Einführung vergütungspflichtiger gesetzlicher Lizenzen. Das weit verbreitete Kopieren
von Text, Bild und Ton soll für den Eigengebrauch ohne Zustimmung des Urhebers
erlaubt sein; dieser hat jedoch einen ausdrücklichen Vergütungsanspruch, der in
diesem Falle durch Pauschalabgaben realisiert wird. Frei und vergütungspflichtig
werden auch die gleichzeitige und unveränderte Weiterverbreitung von Sendungen
über Kabelnetze und Umsetzer, aber auch das Vermieten und Ausleihen (z.B.
Bibliotheken) von Werken. Vergütungsansprüche können künftig nur über
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden, die der Bundesaufsicht und der
Tarifgenehmigung unterstehen, wobei das Monopol der drei bestehenden
Gesellschaften aufgehoben wird. Geregelt werden auch die Miturheberschaft und das
abhängige Werkschaffen. Erste Kritiken wiesen auf die mögliche Entstehung eines
unverhältnismässigen Gebühreneintreibungsapparats, auf die Ungerechtigkeit von
Pauschalabgaben und auf die Bevorzugung der Stellung der Verwertungsgesellschaften
hin. Die nationalrätliche Kommission zur parlamentarischen Initiative Morf (sp, ZH;
Pa.Iv. 83.225) für ein Ton- und Bildschutzgesetz setzte ihre Beratungen bis zur
Behandlung des neuen Urheberrechtsgesetzes im Nationalrat aus. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.08.1984
CHRISTIAN MOSER

Indem er einer von 28 weiteren Abgeordneten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative Lombardi (cvp, TI) Folge gab, beschloss der Ständerat eine weitere Änderung
des URG, welche die Radio- und Fernsehanstalten berechtigt, im Handel erhältliche
Tonträger zu kopieren und zu senden, ohne dazu Verträge mit oftmals überhöhten
Forderungen mit der in einem Kartell organisierten Tonträgerindustrie abschliessen zu
müssen, welche über die Abgeltung der Autorenrechte an die Suisa hinausgehen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2003
MARIANNE BENTELI

Musik

Wie so viele andere Kulturschaffende auch, sahen sich die Musikschaffenden durch das
vom Bund verordnete Veranstaltungsverbot in ihrer Existenz bedroht, da mit jeder
einzelnen Konzertabsage ein beachtlicher Teil ihrer Haupteinnahmequelle verloren
ging. Zwar hatte der Bundesrat im Rahmen der Covid-Verordnung dem Kulturbereich
finanzielle Unterstützung zugesprochen, jedoch bezweifelte man beispielsweise bei
Sonart, dem Verband der Schweizer Musikschaffenden, dass damit alle Gagenausfälle
kompensiert werden können, wie die Aargauer Zeitung berichtete. Aus diesem Grund
ergriffen die Sängerinnen Corin Curschellas und Nadja Zela die Initiative und riefen
Radio SRF über die sozialen Medien dazu auf, während der Corona-Krise vermehrt auf
Schweizer Musik zu setzen. Da für jeden über den Äther verbreiteten Song eine
Urheberrechtsgebühr bei der Verwaltungsgesellschaft Suisa abgegolten werde, könne
man so den Musikerinnen und Musikern zumindest helfen, ihre Ausfälle zu minimieren.
Tatsächlich zeigten sich sowohl die SRF als auch die CH Media Radios während der
Pandemie solidarisch mit den Musikschaffenden und wollten jeweils den Sendeanteil
der Schweizer Musik am Gesamtprogramm erhöhen. Wie die Aargauer Zeitung
schliesslich Ende Juni berichtete, hätten beide Medienhäuser zwischenzeitlich die
Schweizer Musik am Radio beachtlich in den Vordergrund gerückt: Bei SRF 3 habe man
im März über 35 Prozent, im April rund 50 Prozent Schweizer Künstlerinnen und
Künstler gespielt. Bei Radio Virus habe man ab Ende März bis Mitte Juni gar konsequent
auf Schweizer Musik gesetzt; seither sei der Schweizer Anteil zwar wieder
zurückgefahren worden, jedoch wolle man sich zukünftig bei rund 60 Prozent
einpendeln. Auch bei den CH Media Sendern (Radio Argovia, Radio 24, Radio FM1, Radio
Pilatus, Radio Melody und Virgin Radio) habe man mehr auf Schweizer Musik gesetzt,
wobei man sich hierbei primär auf punktuelle Aktionen wie die in Kooperation mit dem
SRF entstandene «Alles wird gut»-Aktion, die auch am Fernseher ausgestrahlt wurde,
konzentrierte. Andreas Ryser, Präsident des Dachverbands der unabhängigen Labels
(Indie-Suisse), zeigte sich ebenfalls in der Aargauer Zeitung äusserst erfreut über das
Ergebnis. Tatsächlich habe man den einzelnen Musikschaffenden mit dem Engagement
etwas unter die Arme greifen können. Von grosser Bedeutung sei hierbei, dass man

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.03.2020
MELIKE GÖKCE
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nicht nur auf die grossen Hits gesetzt, sondern ein breites Spektrum an Künstlerinnen
und Künstlern abgedeckt habe, so dass auch weniger etablierte davon profitieren
konnten. Lediglich die Wochenzeitung zeigte sich über den neuen Schweizer Fokus
wenig erfreut. Es sei zwar schön und gut, wenn man Kulturschaffende unterstützen
wolle, jedoch verkomme mit diesem übersteigerten «Heimatschutz» die Krise lediglich
noch zu einem «Biotop für übersteigerten Patriotismus», wohingegen der
Grundgedanke der Kultur eben gerade darin liege, Grenzen zu überschreiten und
Horizonte zu erweitern. 7

Film

Mitte Jahr zeigte sich die EG-Kommission versöhnlich und reagierte positiv auf das
Schweizer Ersuchen, wieder an "Media" mitmachen zu dürfen. Sie stellte allerdings die
Bedingung, dass die Schweiz die im EWR vorgesehene EG-Richtlinie über das
Fernsehen ohne Grenzen beachtet und sich an den EG-Plänen zur Förderung des
Fernsehens in Kinoqualität (HDTV) beteiligt. Der Bundesrat bestellte im April eine
Schweizer Verhandlungsdelegation, die bereits im Mai erste exploratorische Gespräche
in Brüssel führte. 8

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.05.1993
MARIANNE BENTELI

Sprachen

Der in einer Motion geforderten besseren Berücksichtigung der italienischen Sprache
in der Bundesversammlung entsprach der Bundesrat mit Antrag auf Änderung des
Geschäftsverkehrsgesetzes: Für die Promulgation von Gesetzen sollte auch ein
italienisches Original vorliegen. Das in der Verfassung verankerte Recht des
Parlamentariers auf Gebrauch seiner Muttersprache bei der Gesetzgebung sollte
durch die Bereitstellung der Texte in den drei Amtssprachen für jede Session
gewährleistet werden. Bisher war der italienische Text nur zu Beginn eines
Gesetzgebungsverfahrens vorgelegt worden, ohne dass Textänderungen nachgetragen
worden wären. An der faktischen Zweisprachigkeit des Parlaments würde sich jedoch
nichts ändern.

Zur Förderung sprachlicher Minderheiten wurden weitere Massnahmen getroffen:
Eine von der Ligia Romantscha (LR) patronierte Dieta Romantscha diskutierte
Massnahmen zur Stärkung des Romanischen; sie sollte alle zwei Jahre
zusammentreten. Die bernische Kommission, die sich mit der Gründung eines
jurassischen Kulturzentrums befasst, machte, nachdem grundlegende
Meinungsverschiedenheiten beseitigt werden konnten, erste Vorschläge. Einen Beitrag
zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen leistete der Kanton
Freiburg mit einer Sprachencharta, die als Basisdokument für ein modernes
Sprachenrecht bezeichnet wurde. Einige Kritik erwuchs aus der mit dem Prinzip der
Universalität der auswärtigen Beziehungen begründeten Nichtbeteiligung der Schweiz
an der Konferenz von Niamey. Obwohl eine Mitgliedschaft in der neu gegründeten
«Agence de coopération culturelle et technique dans le cadre de la francophonie»
(ACCT) abgelehnt wurde, wäre es nach Ansicht des Bundesrates möglich, an einzelnen
Aktionen teilzunehmen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.07.1970
RUTH GULLO

Für eine bessere Berücksichtigung des Italienischen bei der Parlamentsarbeit machte
sich im Berichtsjahr vor allem der Tessiner SP-Nationalrat Carobbio stark. Im Rahmen
der Behandlung der parlamentarischen Initiative Ott (sp, BL) zu einer Parlamentsreform
konkretisierte er das von der vorberatenden Kommission eingereichte Postulat,
welches für einen verstärkten Einbezug des Italienischen als Verhandlungssprache
plädierte, dahingehend, dass die schriftlichen Berichte über wichtige Geschäfte
inskünftig in den drei Amtssprachen vorgelegt werden sollen. Der Rat folgte ihm in
diesem Punkt und überwies am folgenden Tag auch sein von fünf bürgerlichen Tessiner
Nationalräten mitunterzeichnetes Postulat, welches verlangt, dass die Übersetzungen
wichtiger Kommissionsberichte ins Italienische gleichzeitig mit der Publikation der
deutschen und französischen Version erfolgen sollen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.1990
MARIANNE BENTELI
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Eine Aufwertung erfuhr das Italienische auch durch den Entscheid von Urner Regierung
und Parlament, die Sprache des Nachbarkantons Tessin anstelle des Französischen als
erste Fremdsprache in der Primarschule einzuführen. Spätestens zu Beginn des
Schuljahres 1994/95 werden im Kanton Uri die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
erstmals in der dritten Landessprache unterrichtet werden. Die notwendige Ausbildung
der Lehrkräfte und die Erstellung der Lehrmittel wird den Gotthardkanton mindestens
CHF 1.5 Mio. kosten. Bei der Umsetzung seiner Pläne kann Uri allerdings mit der Hilfe
des Tessins rechnen. Der Tessiner Grosse Rat bewilligte diskussionslos einen Kredit von
CHF 500'000, mit welchem die Ausarbeitung von geeigneten Schulbüchern unterstützt
werden soll. Zudem will das Tessiner Erziehungsdepartement bei der Vorbereitung und
Durchführung von Italienischkursen für die Urner Lehrerschaft mit dem Kanton Uri
zusammenarbeiten. 

Der Kanton Graubünden trug sich ebenfalls mit dem Gedanken, Italienisch als erste
Fremdsprache einzuführen. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.09.1990
MARIANNE BENTELI

In der letzten Zeit habe sich eine spürbar wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der in
der Schweizer Geschichte und Kultur verankerten Viersprachigkeit unseres Landes
abgezeichnet, hielt der Bundesrat in seiner – gleichentags in allen vier Landessprachen
publizierten – Botschaft zur Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung
(Art. 116 BV) fest, wobei die sprachlichen Minderheiten besonders betroffen seien.
Deshalb soll der Bund inskünftig die Kantone bei ihren Bemühungen zur Erhaltung und
Förderung der Landessprachen vermehrt unterstützen und in seinem eigenen
Zuständigkeitsbereich für eine Verbesserung der zwischensprachlichen Verständigung
sorgen. 

Mit der Sprachenfreiheit soll ein besonders wichtiges, persönlichkeitsnahes Grundrecht
explizit in die Verfassung Eingang finden. Gleichzeitig wird der Grundsatz der
Viersprachigkeit der Schweiz verankert. Amtssprachen des Bundes bleiben weiterhin
das Deutsche, das Französische und das Italienische. Im Verkehr zwischen dem Bund
und rätoromanischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen soll jedoch auch
das Rätoromanische als Amtssprache gelten. 

Der revidierte Verfassungsartikel führt ein differenziertes Territorialitätsprinzip ein.
Der Sprachgebietsgrundsatz soll nicht für alle Kantone und Sprachsituationen die
gleiche Bedeutung haben; vielmehr soll auf die Bedrohung einer Sprache abgestellt
werden: Je stärker eine Sprache gefährdet erscheint, desto grösser sei das öffentliche
Interesse an Massnahmen zu ihrer Erhaltung und desto eher rechtfertigten sich
Eingriffe in die Sprachenfreiheit, meinte die Landesregierung. Die Kantone sollen
deshalb verpflichtet werden, unter Umständen sogar einschneidende Massnahmen zu
treffen, um sicherzustellen, dass sich die bedrängten Sprachen in jenen Gebieten
halten können, in denen sie heute gesprochen oder geschrieben werden. 

Damit die Verständigungsfähigkeit und -bereitschaft zwischen den
Sprachgemeinschaften erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können, sollen in
allen Landesteilen neben der Erhaltung und Förderung der jeweiligen Gebietssprache
auch die anderen Landessprachen gepflegt werden. Damit sei, schrieb der Bundesrat,
vor allem der Fremdsprachenunterricht in den kantonalen Bildungssystemen – vom
Vorschulunterricht bis zur Erwachsenenbildung – angesprochen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1991
MARIANNE BENTELI

Nach dem Ständerat genehmigte auch der Nationalrat diskussionslos und einstimmig
einen Teuerungsausgleich von 25% auf den Bundesbeiträgen zur Förderung der Kultur
und Sprache der Kantone Graubünden und Tessin. Die Erhöhung der Subvention
wurde als Überbrückungsmassnahme verstanden, bis der revidierte Sprachenartikel
eine gezieltere und verstärkte Förderung ermöglichen wird. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Der Forderung der Tessiner Abgeordneten nach einer sukzessiven Erhöhung der Zahl
der italienischsprachigen Bundesbeamten war Bundespräsident Cotti bereits anfangs
Jahr zuvorgekommen, als er für sein Departement eine Quotenregelung bei der
Personalauswahl einführte. Mit dieser Sofortmassnahme soll im EDI eine angemessene
Vertretung der sprachlichen Bevölkerungsgruppen sichergestellt und der Anteil des
weiblichen Personals erhöht werden. Ziel ist, bis Ende 1992 Verhältniswerte von 70%
deutsch- (heute 74%), 20% französisch- (17%) und 10% italienischsprachige Mitarbeiter

BERICHT
DATUM: 22.05.1991
MARIANNE BENTELI
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(7,5%) zu erreichen. Um den Dienst in der zentralen Bundesverwaltung für Tessiner
attraktiver zu machen, regten die Motionäre ebenfalls die Schaffung einer
dreisprachigen Schule (deutsch/französisch-italienisch) in Bern an. Auch dieser
Wunsch stiess bei Bundespräsident Cotti auf viel Sympathie; er verwies jedoch auf den
Grundsatz der kantonalen Schulhoheit und spielte so den Ball dem Kanton Bern zu.

In ihrem Inspektionsbericht 1991 bemängelte zudem die GPK des Nationalrates die nach
wie vor markante Untervertretung der sprachlichen Minderheiten in der
Bundesverwaltung. 14

Die Tessiner Deputation des Nationalrates äusserte in zwei Motionen ihr Unbehagen
über die Stellung des Italienischen in Parlament und Bundesverwaltung und machte
eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung dieser Situation. Mit der unter Hinweis
auf die hohen Kosten einer vollständigen Dreisprachigkeit zwar nur bedingt erfolgten
Annahme der Motion zur Parlamentsarbeit zeigte die grosse Kammer dennoch
Verständnis für das Anliegen der Tessiner. Im Rahmen der Parlamentsreform und der
damit verbundenen Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes beschloss der Nationalrat,
innerhalb eines Jahres die nötigen Entscheide zur Gleichstellung der Amtssprachen zu
fällen; als erste Massnahme dehnte sie die Simultanübersetzung der Plenardebatten
aufs Italienische aus; ebenfalls simultan in die Amtssprachen übersetzt sollen inskünftig
die Sitzungen der Kommissionen werden, es sei denn, sämtliche Kommissionsmitglieder
gleicher Sprache verzichteten auf diese Dienstleistung. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.1991
MARIANNE BENTELI

Die vorberatende Kommission des Ständerates sprach sich gegen einen
Rückweisungsantrag und für Eintreten auf den neuen Sprachenartikel aus. Sie begrüsste
eine Revision des Verfassungsartikels als Basis für eine neue Sprachenpolitik und gab
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass damit das Bewusstsein, dass die Mehrsprachigkeit eine
Stärke der Schweiz darstelle, erneuert werde. In den Diskussionen wurde aber auch die
Befürchtung laut, dass mit der Verfassungsrevision mehr Probleme aufgeworfen als
gelöst würden. Strittigster Punkt war und bleibt das Territorialitätsprinzip. Dessen
verfassungsmässige Verankerung scheint vor allem den Vertretern der welschen
Kantone unerlässlich, da sie mit allen Mitteln einer weiteren Germanisierung der
gemischtsprachigen Gebiete entgegenwirken möchten. Stimmen aus der
Deutschschweiz – aber auch aus dem Tessin – wenden dagegen ein, eine allzu starre
Handhabung des Territorialitätsprinzips könnte den Sprachfrieden eher gefährden.
Einig war sich die Kommission darin, dass die Zuständigkeit für den sprachlichen
Bereich in erster Linie bei den Kantonen liegen muss. So soll zum Beispiel der Kanton
Graubünden darüber entscheiden, welches Rätoromanisch – das "Rumantsch grischun"
oder eines der historisch gewachsenen Idiome – offizielle Amtssprache wird. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die Zeit sei reif für die Wiederaufnahme der Idee einer Tessiner Hochschule, hatte
Bundesrat Cotti bereits Ende 1990 erklärt. In seiner Botschaft zum Sprachenartikel
nahm der Gesamtbundesrat diesen Gedanken ebenfalls auf. Er stützte sich dabei auf
eine Forderung der Arbeitsgruppe zur Revision des Sprachenartikels, die eine
Universität im Tessin als unabdingbar für die Zukunft der dritten Landessprache
bezeichnet hatte. Kurz vor Jahresende und fünf Jahre nach dem wuchtigen Nein der
Tessiner Stimmberechtigten zum CUSI (Centro universitario della Svizzera italiana)
präsentierte der Tessiner Staatsrat dann seine Vorstellungen einer redimensionierten
Tessiner Universität. Eine Minimallösung — für die Tessiner Behörden ein in jedem Fall
notwendiger Schritt — sieht die Koordinierung der verschiedenen bereits
funktionierenden wissenschaftlichen Aktivitäten des Kantons vor. Für die ehrgeizigere
Variante einer eigenen universitären Struktur wurden zwei Formen zur Diskussion
gestellt: einzelne Institute — Basisausbildung in einem Sektor oder Postgraduate-Kurse
— oder eine eigentliche Universität mit wenigen Fakultäten. Als Zeithorizont zu deren
Realisierung wurde 1996 genannt. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.1991
MARIANNE BENTELI
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Der Kanton Bern reichte eine Standesinitiative ein, welche die Bundesbehörden
auffordert, den mehrsprachigen Kantonen für die besonderen Leistungen zur
Erhaltung und Förderung ihrer Sprachenvielfalt eine Unterstützung des Bundes zu
gewähren. 

Vgl. Standesinitiative Freiburg 1990. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.11.1991
MARIANNE BENTELI

Bundesrat und Parlament zeigten sich 1991 geneigt, einen Teil der Forderungen der
Tessiner Abgeordneten bezüglich der Arbeit der Bundesverwaltung zu erfüllen.
Spätestens 1998 gedenkt die Regierung die von der Verfassung geforderte
Gleichberechtigung des Italienischen mit den beiden anderen Amtssprachen
zumindest in den bundeseigenen Publikationen herzustellen. Bisher blieben
beispielsweise die Vernehmlassungsberichte, die parlamentarischen Vorstösse sowie
die Stellungnahmen des Bundesrates, der Voranschlag und die Staatsrechnung,
Berichte von Experten- und Studienkommissionen, das Statistische Jahrbuch sowie die
Zeitschrift "Die Volkswirtschaft" unübersetzt. Der Bundesrat beschloss deshalb, den
Bestand der italienischsprachigen Übersetzer in der Verwaltung schrittweise zu
verdoppeln und in Bellinzona eine Zweigstelle seines Übersetzungsdienstes
einzurichten. 19

MOTION
DATUM: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Einigen Wirbel löste Bundesrat Cotti mit seiner Willensäusserung aus, Italienisch zum
Pflichtfach für die eidgenössisch anerkannte Matura zu machen; Englisch sollte
stattdessen nur noch fakultativ unterrichtet werden. Bereits im Vorfeld der
Vernehmlassung zur revidierten Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) stiess der
Vorschlag des Tessiner Bundesrates auf starken Widerstand. Die primär betroffenen
Kreise – Erziehungsdirektorenkonferenz und Lehrerschaft – begrüssten eine vermehrte
schulische Förderung des Italienischen durchaus, befürchteten jedoch, bei der
angestrebten Reduktion der Pflichtfächer von elf auf acht würde dies zwangsläufig zu
einer Abwertung des Englischen führen, was als unverantwortbare Schwächung des
Wirtschafts- und Forschungsstandortes Schweiz erachtet wurde. Zudem bezweifelten
sie, dass in der Deutschschweiz und in der Romandie die Akzeptanz für eine derartige
Lösung vorhanden wäre.

Die Auswertung der Pädagogischen Rekrutenprüfung 1985 zeigte, dass Cottis Vorschlag
weit an den Sprachpräferenzen zumindest der jungen Deutschschweizer vorbei zielte:
52% der Befragten erklärten, Englisch gefalle ihnen am besten; 18,4% nannten
Französisch, 16,7% Hochdeutsch und nur 9,9% Italienisch. 20

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.02.1992
MARIANNE BENTELI

Angesichts der heftigen Diskussionen, die sein Vorprellen auslöste, schwenkte Cotti auf
eine flexiblere Linie ein. Insbesondere bestritt er, die Aufwertung des Italienischen auf
Kosten des Englischen vornehmen zu wollen. Schliesslich einigten sich Cotti und die
Erziehungsdirektorenkonferenz auf einen Kompromiss: In die offizielle Vernehmlassung
zur MAV-Revision wurde der Vorschlag aufgenommen, dass an den höheren
Mittelschulen inskünftig für jene Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen ihrer
Wahlmöglichkeiten Englisch als Fremdsprache den Vorzug geben, Italienisch während
zwei Jahren als Pflicht-, aber nicht Maturitätsfach eingeführt werden soll. 21

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.05.1992
MARIANNE BENTELI

Bei der Behandlung einer Motion Cavadini zur Gleichstellung der italienischen Sprache
in der Bundesverwaltung schloss sich der Ständerat dem Erstrat an und überwies den
Punkt 4 der Motion, welcher verlangt, dass in den Stellenausschreibungen der
Bundesverwaltung die Beherrschung der italienischen Sprache postuliert werden
muss, ebenfalls in der verbindlichen Form. Da der Nationalrat drei weitere Punkte der
Motion nur als Postulat überwiesen hatte, war die kleine Kammer nicht verpflichtet,
sich dazu zu äussern. Um aber die Bedeutung dieser Frage zu unterstreichen,
entschloss sie sich auf Antrag ihrer Kommission, die drei Anregungen (Erstellen einer
Beamtenstatistik nach Sprachgruppen, Förderung der Anstellung von
italienischsprachigen Beamten im mittleren und höheren Kader, Prüfung einer
Quotenregelung) in eigener Regie ebenfalls als Postulat zu verabschieden. 22

MOTION
DATUM: 18.06.1992
MARIANNE BENTELI
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Weil der revidierte Sprachenartikel im Parlament im Berichtsjahr nicht abschliessend
behandelt wurde, unterschrieb die Schweiz die Charta der Regional- und
Minderheitssprachen des Europarates vorderhand nicht. Mit Frankreich und
Grossbritannien, welche sich mit ihren Minderheitssprachen Baskisch, Bretonisch,
Korsisch bzw. Walisisch schwer tun, befand sich die Schweiz damit in prominenter
Gesellschaft. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.11.1992
MARIANNE BENTELI

Bei der Erteilung der neuen Konzession wurde die SRG darauf verpflichtet, vermehrt
die Hochsprache zu verwenden und damit einer Forderung der Romands und Tessiner
zu entsprechen. Namentlich Nachrichten und Informationssendungen von
übergreifendem Interesse sollen in der Regel in Hochdeutsch gestaltet werden.

Diese Forderung war auch in der Ständeratsdebatte zum revidierten Sprachenartikel
erhoben worden. 24

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.11.1992
MARIANNE BENTELI

In Bern konnte Ende November nach längerem finanzierungsbedingtem Tauziehen die
Gründung der "Maison latine" bekanntgegeben werden. Diese neue Begegnungsstätte
zwischen deutscher und lateinischer Kultur wird getragen von einer Stiftung mit der
Burgergemeinde Bern als Initiatorin, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den
Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie den
Organisationen Helvetia Latina, Pro Grigioni Italiani, Lia Rumantscha, Pro Ticino, Neue
Helvetische Gesellschaft, Anciens Helvétiens Vaudois und der Vereinigung der Kader
des Bundes als Mitstifter. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1992
MARIANNE BENTELI

Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Begehren zumindest teilweise überwies, wollte
der Ständerat eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Gleichstellung des Italienischen bei der
Parlamentsarbeit, welche von allen Tessiner Abgeordneten unterzeichnet worden war,
nicht mittragen. Für die Ablehnung wurden finanzpolitische Überlegungen ins Feld
geführt. Einstimmig gab der Rat aber einer parlamentarischen Initiative seines Büros
Folge, die den Parlamentsbeschluss von 1988 über die Organisation der
Parlamentsdienste um Bestimmungen zu einem Sekretariat italienischer Sprache
ergänzt, welches inskünftig die italienischsprachigen Parlamentarier fachlich und
administrativ unterstützen soll. Die grosse Kammer schloss sich daraufhin einstimmig
dem Ständerat an. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1992
MARIANNE BENTELI

In Beantwortung einer Interpellation Pini (fdp, TI) führte der Bundesrat die
unternommenen Anstrengungen aus, um dem Italienischen in der Parlaments- und
Verwaltungsarbeit den ihm als Amtssprache zustehenden Platz zu sichern. Dank der
Einstellung zusätzlicher Übersetzungskräfte wird es ab dem Berichtsjahr möglich sein,
neben den bereits bisher ins Italienische übersetzten Botschaften des Bundesrates
auch dessen Geschäftsbericht, die Vernehmlassungstexte, den Voranschlag und die
Staatsrechnung, parlamentarische Interventionen sowie weitere offizielle Dokumente in
italienischer Version zu veröffentlichen. 27

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 19.03.1993
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Camponovo (fdp, TI) nutzte erstmals das neue Ratsregelment und
präsentierte die Berichterstattung zur Staatsrechnung 1992 exklusiv in italienischer
Sprache. Bisher hatten die Tessiner Abgeordneten das Italienische meist nur in ein bis
zwei Sätzen ihrer mündlichen Interventionen benutzt, um ostentativ darauf
hinzuweisen, dass ihre Muttersprache als dritte Amtssprache dem Deutschen und
Französischen auch im Parlamentsbetrieb gleichgestellt werden sollte. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.1993
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Bern rückte vom bisher geltenden Territorialitätsprinzip im Schulwesen ab
und öffnete die französische Schule Bern für alle in der Agglomeration wohnhaften
französisch- oder italienischsprachigen Kinder. Bis anhin war die "Ecole française"
lediglich den Kindern von internationalen Funktionären sowie von Beamten des Bundes
und des Kantons welscher Zunge vorbehalten gewesen. Bern bildet hier aufgrund seiner
Stellung als Bundesstadt eine Ausnahme. 29

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.07.1993
MARIANNE BENTELI
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In der vorberatenden Kommission des Nationalrates und dann auch im Plenum brach
bei der Behandlung des zu revidierenden Sprachenartikels in der Bundesverfassung die
Kontroverse zwischen jenen, welche die Sprachenfreiheit – und damit eine lebendige
Weiterentwicklung der Sprachensituation – in der Verfassung festschreiben wollen, und
jenen, die ohne verfassungsrechtliche Verankerung des Territorialitätsprinzips das
sprachliche Gleichgewicht unter den Landessprachen und damit den Sprachenfrieden
gefährdet sehen, erneut und recht heftig aus. Die grosse Kammer stimmte schliesslich
im Einverständnis mit dem Bundesrat einer von einer Arbeitsgruppe der Kommission
ausgearbeiteten Kompromissvariante zu, welche weder die Sprachenfreiheit noch das
Territorialitätsprinzip erwähnt, dem Bund aber – entgegen der restriktiven Haltung des
Ständerates – wieder die Kompetenz erteilt, zusammen mit den Kantonen die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und besondere
Massnahmen zum Schutze bedrohter Landessprachen zu treffen. Unbestritten war –
wie zuvor schon im Ständerat – dass das Rätoromanische in den Rang einer
Teilamtssprache erhoben werden soll. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.1993
MARIANNE BENTELI

Gegen den Widerstand des Zürcher SD-Vertreters Steffen stimmte der Nationalrat
einem Postulat seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur zu, welches den
Bundesrat ersucht, dem Parlament innert nützlicher Frist die Europäische Charta der
Regional- und Minderheitensprachen zur Ratifikation zu unterbreiten. Die Schweiz,
welche das Abkommen im Oktober in Wien unterzeichnete, erfüllt, ja übertrifft die von
der Charta minimal geforderten Schutz- und Förderungsbestimmungen bereits heute. 

In einer Vernehmlassung sondierte der Bundesrat die Haltung der Kantone in dieser
Frage. 31

POSTULAT
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI

Die Auswertung der Daten der Volkszählung 1990 zeigte, dass im Zeitraum 1980-1990
mit Ausnahme des Französischen alle Landessprachen an Gewicht verloren haben.
Besonders krass ist die Situation beim Rätoromanischen, dessen Anteil von 0,8 auf
0,6% zurückging. Auch das Italienische hat an Einfluss eingebüsst: Mit einem Anteil von
8,9% wurden die Nichtlandessprachen erstmals häufiger als Hauptsprache angegeben
als das Italienische (7,6%). Unter den Nichtlandessprachen dominierten die slawischen
Sprachen, insbesondere Serbokroatisch, gefolgt von Spanisch, Portugiesisch, Türkisch
und Englisch. In der Volkszählung 1990 wurde neu auch nach der Sprachfertigkeit
gefragt. Zwei von drei Deutschsprachigen gaben an, im Alltag nur deutsch zu sprechen,
und zwar vorwiegend Dialekt. Anders bei den Romands, Tessinern und Rätoromanen:
Rund 67% der Welschen bezeichneten sich als mehrsprachig, bei den Tessinern waren
es 72% und bei den Rätoromanen 80%. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck der Volksabstimmung zum Kulturförderungsartikel, welche einmal
mehr einen Graben zwischen deutscher und welscher Schweiz offenbart hatte, geriet
dann aber die gesamte Vorlage ins Rutschen. Ständerat Iten (fdp, ZG) stellte den Antrag,
die Übung kurzerhand abzubrechen. Er warnte vor einem Abstimmungskampf, der
komplexe Sachverhalte vermitteln müsste und leicht irrationale Ängste schüren könnte,
und meinte, der heute fragile, aber immerhin bestehende Sprachfriede müsse
eindeutig vor eine generell zu ambitiös geratene Neufassung des Sprachenartikels
gesetzt werden. Zudem könne das ursprüngliche Anliegen, das zu den Revisionsarbeiten
geführt habe, nämlich der Schutz und die Besserstellung des Rätoromanischen auch
mit dem bestehenden Verfassungsartikel in die Tat umgesetzt werden. 

Aus Sorge, die Rätoromanen könnten sich durch eine Nullösung desavouiert fühlen,
brachten die beiden Romands Cavadini (lp, NE) und Petitpierre (fdp, GE) eine
Minimalvariante als weitere Kompromisslösung ein. Sie bezeichnet das Deutsche,
Französische, Italienische und Rätoromanische als Nationalsprachen der Schweiz und
gibt dem Bund die Möglichkeit, auf Begehren der betroffenen Kantone Massnahmen zur
Erhaltung des überlieferten Gebietes bedrohter sprachlicher Minderheiten zu
unterstützen. Die beiden Bündner Abgeordneten Cavelty (fdp) und Gadient (svp) stellten
den Zusatzantrag, das Rätoromanische sei wie im ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates zur Teilamtssprache zu erheben. Auf der Strecke blieb bei dieser
Minimallösung die Kompetenz des Bundes, allein oder in Zusammenarbeit mit den
Kantonen die Verständigung unter den Sprachgemeinschaften sowie den gegenseitigen
Austausch zu fördern. Auch die Aufnahme der Sprachenfreiheit in den
Grundrechtskatalog der Verfassung wurde fallengelassen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Aus Rücksicht auf die rätoromanische Minderheit des Landes wurde der Antrag Iten mit
14:17 Stimmen knapp abgelehnt. Der Vorschlag der Kommission, für den sich in der
Debatte nur noch deren Präsident Jagmetti (fdp, ZH) und der Thurgauer Onken (sp)
sowie Bundesrätin Dreifuss stark machten, unterlag mit 23:9 Stimmen klar gegenüber
der Minimalvariante Cavadini/Petitpierre/Cavelty/Gadient. 33

Mit Beginn des neuen Schuljahres führte der Kanton Uri als bisher erster und einziger
Schweizer Kanton Italienisch als erste Fremdsprache ein. Uri begründete diese
Neuerung, die in Widerspruch zu den Richtlinien der Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonferenz steht, mit der geographischen, historischen und
mentalitätsmässigen Nähe zum Kanton Tessin. Dieser leistete denn auch einen
substantiellen Beitrag an die Ausbildung der urnerischen Lehrkräfte sowie an die
Ausarbeitung der für die Durchführung des neuen Fremdsprachenkonzeptes
notwendigen Lehrmittel. Frühitalienisch steht auch im Kanton Graubünden zur
Diskussion. 34

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.08.1994
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat nahm eine 1993 vom Nationalrat teilweise überwiesene Motion Comby
(fdp, VS) an, welche verlangt, dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen
Minderheiten in der Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und
für verbindlich zu erklären seien. Da die Forderungen teilweise in den
Zuständigkeitsbereich des Bundesrates eingreifen, wurden zwei Motionen Salvioni (fdp,
TI), die eine gerechtere Vertretung der lateinischen Sprachgruppen in der allgemeinen
Bundesverwaltung sowie eine bessere Berücksichtigung dieser Sprachregionen bei der
Vergabe von Bundesaufträgen forderten, lediglich als Empfehlungen verabschiedet. 35

MOTION
DATUM: 21.09.1994
MARIANNE BENTELI

In Graubünden soll gemäss einem Vorschlag der Kantonsregierung auch in den
deutschsprachigen Primarschulen der Unterricht in einer im Kanton gesprochenen
Zweitsprache (Italienisch oder Romanisch) als Obligatorium eingeführt werden. Bisher
war eine Fremdsprache (Deutsch) im dreisprachigen Kanton einzig für Unterschüler
romanischer oder italienischer Muttersprache Pflichtfach. Der Bündner Grosse Rat
stimmte diesem Konzept zu, so dass es im Schuljahr 1999/2000 erstmals zur
Anwendung gelangen wird. 36

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.10.1996
MARIANNE BENTELI

Italienisch wird für die deutschsprachigen Bündner Schülerinnen und Schüler ab dem
Schuljahr 1999/2000 zur obligatorischen Frühfremdsprache (ab der 4. Klasse). Diesen
Entscheid fällte das Stimmvolk mit einer satten Zweidrittelsmehrheit. Anstelle des
Italienischen können die Gemeinden auch das Rätoromanische für obligatorisch
erklären. In Genf wird ab dem Schuljahr 1998/1999 neben Deutsch auch Italienisch als
erste Fremdsprache angeboten. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.11.1997
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von den Ergebnissen der Volkszählung von 1990 veröffentlichte das
Bundesamt für Statistik (BFS) eine Studie zur Sprachenlandschaft Schweiz. Dieser
Untersuchung zufolge sind die Grenzen zwischen den vier Landessprachen ziemlich
gefestigt. Das Deutsche weist - gemessen an der Gesamteinwohnerzahl - einen Anteil
von 63,6% aus, das Französische einen solchen von 19,2%; es hat sich trotz einer hohen
Zahl anderssprachiger Zuwanderer gemäss BFS sehr gut behauptet. Der Anteil des
Italienischen ist aufgrund des Rückgangs der italienischen Immigration zwar leicht auf
7,6% gesunken, im italienischen Sprachgebiet selber aber angestiegen. Einzig die
Rätoromanen leben immer weniger in einem fest umrissenen Gebiet, und für viele von
ihnen ist Deutsch zur Umgangssprache geworden. Das BFS konstatierte, dass das
Rätoromanische in den beruflich aktiven Jahrgängen untervertreten ist. Generell sei
eine Überalterung der Romanischsprechenden festzustellen, was keine besonders
günstige Zukunftsprognose ergebe. Hoffnung für das Wiedererstarken der Sprache
biete jedoch die Schule, denn bei den Schülern in Gemeinden mit Rätoromanisch als
Unterrichtssprache seien überdurchschnittlich hohe Prozentwerte für den Gebrauch
dieser Sprache festzustellen. Markant ist der Vormarsch des Englischen im Berufsleben.
Rund 15% der Erwerbstätigen gaben an, Englisch in den beruflichen Kontakten häufig zu
verwenden; bei Dienstleistungskaufleuten, Medienschaffenden, Sozial-, Geistes- und
Naturwissenschaftern sind es sogar 30%. Trotzdem verständigen sich die Menschen im

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Beruf zu 95% in der Umgangssprache ihres Sprachgebietes. Aber auch hier bildet das
Rätoromanische eine Ausnahme, denn mit 70% ist es als Umgangssprache im Beruf
deutlich weniger präsent. 38

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat regte Nationalrat Maitre (cvp, GE) an, der Bund solle
in seinem Kompetenzbereich und in Zusammenarbeit mit den Kantonen sämtliche
Massnahmen ergreifen, um Mittelschülern und Lehrlingen einen Aufenthalt im Gebiet
einer anderen Landessprache zu ermöglichen. 40

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Um die Absichten der Landesregierung ausdrücklich zu unterstützen, überwies der
Nationalrat bei der Beratung der Legislaturplanung eine Motion der vorberatenden
Kommission, welche den Bundesrat beauftragt, dem Parlament einen
Massnahmenkatalog zum besseren gegenseitigen Verständnis und zur Stärkung der
gemeinsamen Handlungsfähigkeit der unterschiedlichen kulturellen Sensibilitäten in
der italienisch-, französisch- und deutschsprachigen Schweiz vorzulegen. Die Motion
wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen, wobei der Kommissionssprecher, der
Bündner CVP-Abgeordnete Maissen allerdings monierte, der Nationalrat habe offenbar
übersehen, dass die Schweiz nicht drei-, sondern viersprachig sei; er hoffe, dass die
Nichterwähnung des Rätoromanischen lediglich ein Versehen sei. 41

MOTION
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat hiess ein in erster Linie von Abgeordneten aus der Romandie und dem
Tessin mitunterzeichnetes Postulat Scheurer (lp, NE) für einen Beitritt der Schweiz zur
Union latine gut. Diese 1954 ins Leben gerufene Organisation zählt heute 33
Mitgliedstaaten auf vier Kontinenten; ihr Betätigungsfeld ist insbesondere kultureller
Art und reicht von Sprache und Literatur bis hin zu Kino und bildender Kunst. Der
Bundesrat erachtete den Beitritt im jetzigen Zeitpunkt nicht als vorrangig, erklärte sich
aber bereit, die Frage innerhalb der Zielsetzungen für die nächste Legislatur zu prüfen,
weshalb er bereit war, das Postulat entgegen zu nehmen. 42

POSTULAT
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Einen Kompromissvorschlag machte Nationalrat Rennwald (sp, JU) mit einem in der
Wintersession mit Zustimmung des Bundesrates überwiesenem Postulat. Danach soll
die Landesregierung zusammen mit der Erziehungsdirektorenkonferenz Konzepte mit
dem Ziel entwickeln, dass in Zukunft möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer
mindestens drei Sprachen beherrschen, nämlich ihre Muttersprache, eine zweite
Amtssprache sowie eine der Weltsprachen, wie zum Beispiel Englisch. 43

POSTULAT
DATUM: 15.12.2000
MARIANNE BENTELI

Zum zweiten Mal (nach Genf im Herbst 1993) tagte das Parlament in einer anderen
Sprachregion. Die Frühjahrssession 2001 fand in Lugano (TI) statt. Bei der offiziellen
Eröffnungsfeier sprach der Bürgermeister von Lugano Italienisch, die Präsidentin des
Tessiner Staatsrates alle drei Amtssprachen, die Präsidentin des Ständerates
Französisch und der Präsident des Nationalrates ebenfalls alle drei Amtssprachen. 44

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.03.2001
MARIANNE BENTELI

1998 hat die Schweiz das Übereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler
Minderheiten ratifiziert. Ein ausführlicher Bericht zuhanden des Europarates
informierte erstmals darüber, wie die Schweiz den damit verbundenen Auftrag im
Bereich der Sprachen umsetzt. Laut Bundesrat trägt bereits das politische System der
Schweiz (Föderalismus und diskriminierungsfreie Gewährleistung der
verfassungsmässigen Rechte) zum Schutz der Minderheiten bei. Die Regierung verwies
auf die finanzielle Unterstützung der von den Kantonen Graubünden und Tessin
ergriffenen Massnahmen zu Gunsten der rätoromanischen und italienischen Sprache
sowie auf das in Ausarbeitung befindliche neue Sprachengesetz. Nach Einsicht in
diesen Bericht empfahl der Europarat der Schweiz, Hindernisse für den Gebrauch des
Rätoromanischen und des Italienischen vor den Gerichten des Kantons Graubünden zu
beseitigen und den Gebrauch dieser beiden Sprachen auf Ebene der
Bundesverwaltung zu stärken. 45

BERICHT
DATUM: 24.11.2001
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Rennwald (sp, JU), das den Bundesrat ersucht,
neue Gesetzestexte von Anfang an in mehreren Amtssprachen zu erarbeiten und nicht
erst im Nachhinein zu übersetzen, um das Denken in den Minderheitssprachen besser
zu berücksichtigen. 
Eine Motion Galli (cvp, BE) (Mo.01.3321) mit der Forderung, sämtliche Wortmeldungen in
der Bundesversammlung im Internet auf Italienisch zu publizieren, wurde abgelehnt, da
alle Voten ausschliesslich in der Sprache wiedergegeben sind, in der sie gehalten
werden; jener Teil der Motion, der eine durchgehende italienische Version der
parlamentarischen Geschäftsdatenbank verlangte, wurde dagegen angenommen. 
Siehe auch eine Interpellation Galli (Ip.01.3320) zur Vertretung der
italienischsprachigen Schweiz in den Kaderstellen des Bundes. 46

MOTION
DATUM: 14.12.2001
MARIANNE BENTELI

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.02.2002
MARIANNE BENTELI
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EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 47

Gegen den Antrag der vorberatenden Kommission, die auf den technischen Aufwand
verwies, weshalb sie den Vorstoss lediglich in Postulatsform überweisen wollte, nahm
der Ständerat mit 23 zu 14 Stimmen eine Motion des Nationalrates Galli (cvp, BE) an,
die verlangt, dass die Geschäftsdatenbanken des Parlaments («Curia» und «Curia
Vista») ebenfalls auf Italienisch konzipiert und unterhalten werden sollen.
Ausschlaggebend für die Zustimmung waren die Voten der beiden Tessiner Marty (fdp)
und Lombardi (cvp), die darauf hinwiesen, dass sämtliche parlamentarischen Akten (mit
Ausnahme des «Amtlichen Bulletins», in dem jeder Redner in der Sprache protokolliert
wird, in der er spricht) ohnehin zuhanden der insgesamt zehn italienischsprachigen
Abgeordneten der Bundesversammlung auf Italienisch übersetzt und dabei elektronisch
erfasst werden. 48

MOTION
DATUM: 05.12.2002
MARIANNE BENTELI

Französisch als im Alltag hauptsächlich verwendete Sprache ist in der Schweiz in den
90er Jahren gestärkt worden, Deutsch blieb mit 63,7 Prozent (1990: 63,6%) konstant,
während Italienisch und Rätoromanisch gesamtschweizerisch zurückgingen. Das
zeigte die Analyse der definitiven Ergebnisse der Volkszählung 2000. Französisch nahm
um 1,2 Prozentpunkte auf 20,4% zu. Die Zunahme war doppelt so stark wie bei der
schweizerischen Wohnbevölkerung insgesamt (+6,0%). Der starke Zuwachs erfolgte vor
allem in den Kantonen Genf und Waadt, aber auch im französischen Sprachgebiet der
zweisprachigen Kantone Wallis und Freiburg sowie in den meisten deutschsprachigen
Kantonen. Die Erosion des Italienischen und des Rätoromanischen setzte sich fort,
allerdings mit 1,1 resp. 0,1 Prozentpunkten weniger stark als im Jahrzehnt zuvor (-7,6%
und -0,6%). Der Rückgang des Italienischen war ausschliesslich auf die Abnahme der
italienischsprachigen ausländischen Bevölkerung zurückzuführen (durch
Rückwanderung oder Übernahme des Deutschen oder Französischen als
Hauptsprache). Im Tessin erfuhr das Italienische sogar eine Stärkung (+9,1%), während
das Deutsche an Bedeutung verlor. Ein Symbol für diese Entwicklung ist der Wechsel
der ursprünglich rein deutschsprachigen Walsergemeinde Bosco/Gurin zum
italienischen Sprachgebiet. Wie bereits früher erfolgte der Rückgang des
Rätoromanischen vor allem in der Diaspora der deutschsprachigen Kantone (-11,4%); im
Kanton Graubünden selber betrug er 8,9 Prozent. In fünf Bündner Gemeinden änderte
sich die Sprachmehrheit zugunsten des Deutschen. 49

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

Das Ministerkomitee des Europarates empfahl der Schweiz, mehr für den Erhalt des
Rätoromanischenzu tun. Auch der Gebrauch des Italienischen in Graubünden soll
gefördert werden. Grundlage für die Empfehlungen war der zweite Bericht der Schweiz
über die Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitssprachen.
Der Schweiz wurde insbesondere empfohlen, Gesetzesgrundlagen zu erlassen, die es
den Rätoromanen erlauben, die Schutzbestimmungen der Charta voll auszuschöpfen.
Zudem soll alles unternommen werden, um die rechtlichen und praktischen
Hindernisse für das Romanische und Italienische in den Gerichtsinstanzen
Graubündens aus dem Weg zu räumen. Weitere Massnahmen sollen in den Bereichen
Bildung, Justiz, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungsbetriebe, Medien, Kultur, im
wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie beim grenzüberschreitenden Austausch
erfolgen. 50

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.06.2003
MARIANNE BENTELI
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Nach 24jähriger Amtstätigkeit trat der Tessiner Achille Casanova (cvp) auf Ende Juli als
Bundesvizekanzler zurück. Zu seinem Nachfolger wählte der Bundesrat den
Sozialdemokraten Oswald Sigg. Vizekanzlerin Hanna Muralt (sp), die ihr Amt ebenfalls
zur Verfügung gestellt hatte, wurde durch die der CVP nahe stehende
romanischsprachige Corina Casanova ersetzt. Dass ein Deutschsprachiger ohne
Italienischkenntnisse den Platz des perfekt dreisprachigen Achille Casanova einnahm,
sorgte im Tessin, aber auch in der französischsprachigen Schweiz für Proteste gegen
eine Verdrängung des «lateinischen» Elements aus den Spitzenpositionen der
Verwaltung. Dass gleichzeitig mit Corina Casanova eine Vertreterin der kleinen,
ebenfalls «lateinischen», romanischsprachigen Minderheit Vizebundeskanzlerin wurde,
nahm insbesondere Bundesrat Couchepin, der sich in den Medien über den
Wahlausgang empört hatte, erst mit Verspätung zur Kenntnis; Casanova war im
Staatskalender vermeintlich als Deutschsprachige ausgewiesen.

In seiner Antwort auf eine Frage Cathomas (cvp, GR) erklärte der Bundesrat, dass mit
der Schaffung des elektronischen Staatskalenders statt der Bezeichnung der
Muttersprache (d, f, i, r) hinter dem Namen der aufgeführten Personen die vom
eidgenössischen Personalamt registrierte und von der betroffenen Person
gewünschte Korrespondenzsprache ins Verzeichnis aufgenommen wurde. Dieser
Änderung fiel das Rätoromanische zum Opfer. Deshalb prüfe die Bundeskanzlei nun, ob
es mit angemessenem Aufwand möglich sei, im nächsten Staatskalender wieder zur
ursprünglichen Form, d.h. zur Angabe der sprachlichen Identität, zurückzukehren. 51

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Bündner Regierung schickte ein neues Sprachengesetz in die Vernehmlassung, das
die Dreisprachigkeit im Kanton stärken soll. Unter anderem sollen die Gemeinden ihre
Amts- und Schulsprache nur wechseln können, wenn eine Zweidrittelsmehrheit die
Änderung in einer kommunalen Volksabstimmung gutheisst. 52

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH

In seinen Antworten auf zwei Interpellationen und eine Anfrage Abate (fdp, TI) hielt der
Bundesrat fest, dass alle wichtigen Publikationen des Bundes, d.h. alle Texte, die im
Bundesblatt und in der Amtlichen Sammlung veröffentlicht werden, auch auf
Italienisch erscheinen, und zwar ausnahmslos und gleichzeitig mit den anderen beiden
Amtssprachen. Die Geschäftsdatenbanken des Parlaments (Curia und Curia Vista) seien
voraussichtlich Ende Jahr auf Italienisch verfügbar. Beim Bundesblatt prüfe die
Bundeskanzlei, die italienische Fassung, welche erst ab 1971 vollständig erhalten ist,
analog zur deutschen und zur französischen in digitalisierter Form zugänglich zu
machen. In Bezug auf weitere amtliche Publikationen der Departemente entschieden
die zuständigen Stellen im Einzelfall aufgrund der Art der Publikation, der Adressaten,
der effektiven Verbreitung, der Auflage etc., ob ein Text ins Italienische übersetzt
werden soll. 53

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Nachdem der Nationalrat bereits 2005 einer Motion Berberat (sp, NE) zur Erhöhung der
Anzahl der französisch- und italienischsprachigen Personen in den Führungspositionen
der Bundesverwaltung zugestimmt hatte, nahm er jetzt auch diskussionslos eine gleich
lautende Motion von Ständerat Studer (sp, NE) an. Die kleine Kammer ihrerseits
überwies eine Motion Simoneschi (cvp, TI) aus dem Nationalrat, die verlangt, dass bei
Stellenausschreibungen des Bundes Italienischsprachige nicht diskriminiert werden
dürfen. 54

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden legte die Regierung dem Parlament ein neues
Sprachengesetz vor. Dieses regelt den Gebrauch der Amtssprachen Deutsch,
Rätoromanisch und Italienisch. Die umstrittene Einheitssprache Romantsch Grischun
ist nur für die kantonale Ebene vorgeschrieben; ihre Verwendung auf regionaler oder
kommunaler Ebene soll weiterhin nicht zentral geregelt werden. Als pragmatisches
Territorialitätsprinzip bezeichnete die Regierung ihre Vorschläge für die Bestimmung
der jeweiligen Amts- und Schulsprache in den Gemeinden und Kreisen. Diese Regeln
schützen die Sprachminderheit der Rätoromanen vor einer Verdrängung ihrer Sprache
durch das Deutsche, fixieren die Sprachgrenze aber nicht auf ewige Zeiten. Sprechen in
einer Einheit mindestens 50 Prozent der Bevölkerung die traditionell angestammte
Sprache, gilt sie als einsprachig. Sprechen noch zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
das traditionelle Idiom, so soll sie als zweisprachig gelten. Sinkt hingegen der Anteil der

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2006
MARIANNE BENTELI
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angestammten Sprachgemeinschaft unter 20 Prozent, kann von der betroffenen
Bevölkerung mit einer qualifizierten Mehrheit (66%) der Wechsel zur neuen
Mehrheitssprache beschlossen werden. Nachdem Rätoromanen die neue Regelung als
minderheitenfeindlich kritisiert hatten, beschloss das Parlament, dass eine Gemeinde
auch dann als einsprachig (d.h. in der Praxis fast immer Romanisch) gelten soll, wenn
nur noch mindestens 40 Prozent der Einwohner die angestammte Sprache sprechen. 
Dies wiederum rief eine «Interessengemeinschaft Sprachenfreiheit» auf den Plan, die
das Referendum gegen das neue Sprachengesetz lancierte. Sie bemängelte, dass damit
in ursprünglich romanischsprachigen Gemeinden und Kreisen, deren Bevölkerung
heute aber zu 60 Prozent deutscher Muttersprache ist, in der Schule, im Verkehr mit
der lokalen Verwaltung und vor den Gerichten einzig das Rätoromanische zugelassen
wäre. 55

Auf der Grundlage von Art. 70 der Bundesverfassung und in Erfüllung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Levrat (sp, FR) erarbeitete die
nationalrätliche Kommission für Wissenschaft und Bildung (WBK) ein Bundesgesetz über
die Landessprachen. Der Bundesrat hatte im April 2004 ein beschlussreifes
Sprachengesetz aus Spargründen und mit dem Hinweis auf ausreichende bestehende
Instrumente zurückgezogen, was zu heftigen Protesten geführt hatte. Das neue Gesetz
soll den Gebrauch der Amtssprachen regeln, Verständigung und Austausch fördern
und mehrsprachige Kantone in ihren besonderen Aufgaben unterstützen. Die
Viersprachigkeit als Schweizer Wesensmerkmal soll gestärkt, der innere Zusammenhalt
des Landes gefestigt, die individuelle und institutionelle Mehrsprachigkeit in den
Landessprachen gefördert sowie das Italienische und das Rätoromanische als
Landessprachen erhalten werden. Besondere Beachtung kam der Haltung der
Kommission zum Fremdsprachenunterricht zu. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, in
den Schulen als erste Fremdsprache eine Landessprache einzuführen. Sie setzte sich
mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung gegenüber der Minderheit durch, welche hier
Wahlfreiheit wünscht, jedoch fordert, dass am Ende der Schulzeit Kenntnisse in
mindestens zwei Fremdsprachen, davon mindestens einer zweiten Landessprache,
vorhanden sind. Die Frage der Gründung eines wissenschaftlichen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit war hart umkämpft. Die Kommission einigte sich
schliesslich mit 16 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung auf eine ziemlich vage Kann-
Formulierung, die vieles ermöglicht, aber nichts verspricht. Die Rolle des Bundes bei
der Sprachenförderung behandelte die WBK im Berichtsjahr nicht abschliessend. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden wurde das neue Sprachengesetz in einer
Referendumsabstimmung mit 22'582 Ja gegen 19'344 Nein angenommen. Das Gesetz
regelt den Gebrauch der Amtssprachen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und
legt Grundsätze für deren Gebrauch in den Gemeinden fest. Das Gesetz schien
unbestritten, da es 2006 im Kantonsparlament einstimmig angenommen worden war.
Vor allem Deutschsprachige hatten aber wegen des starken Schutzes des romanischen
Idioms in ursprünglich romanisch-, heute aber mehrheitlich deutschsprachigen
Gemeinden das Referendum ergriffen. 57

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.06.2007
MARIANNE BENTELI

Aufgrund des Sprachenartikels der neuen Bundesverfassung (Art. 70 BV) hatte der
Bundesrat 2001 ein Sprachengesetz in die Vernehmlassung gegeben, dem die meisten
Kantone, politischen Parteien und weiteren konsultierten Organisationen zugestimmt
hatten. Im Frühjahr 2004 hatte das EDI dann überraschend mitgeteilt, dass der
Bundesrat darauf verzichte, das Gesetz dem Parlament vorzulegen. Das hatte
Nationalrat Levrat (sp, FR) dazu bewogen, eine parlamentarische Initiative einzureichen,
welche verlangte, der Vernehmlassungsentwurf sei vom Parlament in Eigenregie weiter
zu bearbeiten. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben und diejenige des Nationalrats hatte im Vorjahr einen Entwurf vorgelegt.
Im Berichtsjahr hat das Parlament diesen bereinigt und verabschiedet.
Der Nationalrat trat – gegen den Widerstand von Bundesrat und SVP-Fraktion – mit 113
zu 59 Stimmen auf die Vorlage ein. Die Befürworter argumentierten hauptsächlich mit
der Förderung des nationalen Zusammenhalts und der vier Landessprachen. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommission in der Detailberatung in fast allen Punkten. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Priorität dem
Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule einzuräumen sei. Die FDP
unterstützte den Kompromiss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), in der obligatorischen Schule zwei Fremdsprachen zu

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2007
MARIANNE BENTELI
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unterrichten, ohne die Prioritäten festzulegen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
hielt am Vorrang einer Landessprache vor dem Englischen fest und setzte sich im
Plenum mit 112 zu 56 Stimmen durch. Im weiteren folgte der Nationalrat dem Antrag
seiner Kommission knapp nicht, wonach der Bund Finanzhilfen für die Übersetzung und
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zur Mehrsprachigkeit sowie zur
Sprachenpolitik gewähren kann. Massnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse des
Bundespersonals in den Landessprachen und für eine angemessene Vertretung der
verschiedenen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung fanden hingegen
Zustimmung. Ebenfalls angenommen wurden Massnahmen zur Förderung des
Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften. In der Gesamtabstimmung passierte
das Gesetz mit 87 zu 68 Stimmen. 58

Ende Januar wurden die Pläne der St. Galler Regierung bekannt, im Rahmen der
kantonalen Sparmassnahmen Italienisch angesichts der schwachen Nachfrage als
Schwerpunktfach aus dem gymnasialen Curriculum zu streichen. Die Empörung über
den angekündigten Schritt war sowohl im Kanton St. Gallen als auch im Tessin gross. Die
Gegner der Pläne, die deren Rechtmässigkeit hinterfragten, gelangten mit einer Petition
an den St. Galler Kantonsrat, die Tessiner Regierung an den Bundesrat. Der öffentliche
Druck zeigte Wirkung, das Kantonsparlament stellte sich hinter das Italienische als
gymnasiales Schwerpunktfach. Der Kanton Obwalden hingegen hielt bis Ende des
Berichtsjahrs an seinen Plänen fest, Italienisch an der Kantonsschule als
Schwerpunktfach aufzuheben. Unklar war, ob das Italienische künftig gemäss
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) Grundlagen- und damit Maturitätsfach bleiben
muss, oder ob auch eine Herabstufung zum Freifach gesetzlich möglich wäre. 59

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Für viel Gesprächsstoff sorgte die Diskussion um die Förderung der lateinischen
Sprachen in der Schweiz. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme zur Situation der
italienischen Sprache als Maturitätsfach kam die Schweizerische Maturitätskommission
(SMK) zum Schluss, dass Italienisch zwar in den meisten Kantonen angeboten werde,
durchschnittlich aber nur 13 Prozent der Schüler Italienisch als Grundlagen-, Frei- oder
Schwerpunktfach besuchen. Ebenfalls kritisch diskutiert wurde der Entscheid der
Zürcher Regierung, Mathematik auf Kosten des Französisch stärker zu gewichten sowie
der Entscheid der Obwaldner Behörden, Italienisch aus dem gymnasialen Lehrplan zu
streichen. 60

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.03.2012
MÄDER PETRA

Um dem Bedeutungsverlust des Italienischen entgegenzuwirken, wurde im Oktober ein
Forum für den Schutz der italienischen Sprache in der Schweiz gegründet. Ziel des
Forums ist es, die Kräfte zu bündeln und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um
den Stellenwert des Italienischen als Landessprache zu stärken. Eine erste geplante
Massnahme des Forums ist die Erhöhung des Prozentsatzes an italienischsprachigen
Bundesangestellten. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.2012
MÄDER PETRA

Im September versammelten sich Lehrpersonen in Lugano zur ersten Tagung der
Italienischlehrer. Sie befassten sich mit neuen Konzepten und Ideen zur Förderung der
dritten Landessprache und bauten dabei auf den im Vorjahr unternommenen
Bestrebungen zur Verbesserung des Stellenwerts der italienischen Sprache in der
Schweiz auf. Der Kongress entstand unter anderem aufgrund der an den Gymnasien der
Kantone St. Gallen und Obwalden geführten Diskussionen zur Abschaffung des
Italienischen als Haupt- oder Schwerpunktfach. Die Streichung dieses Angebotes hatte
sich allerdings nur in Obwalden durchgesetzt. Der Verband der Schweizer
Italienischlehrer präsentierte an der Tagung die Forderung nach einem Sonderstatus
des Italienischen an Schweizer Gymnasien: Jede Kantonsschule müsse den Unterricht in
dieser lateinischen Sprache als Maturafach anbieten. Zur verstärkten Sensibilisierung
schlug der Verband weitere Massnahmen wie eine Italo-Tessiner Woche an
Deutschschweizer Schulen, Schüleraustauschprogramme und Weiterbildungskurse für
die Lehrerschaft vor. 62

ANDERES
DATUM: 05.09.2013
MARLÈNE GERBER
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Weitere Vorschläge zu Erhalt und Stärkung des Italienischunterrichts an Mittelschulen
präsentierte im November die im Vorjahr eingesetzte Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Maturitätskommission (SMK). Die Experten empfehlen den Kantonen
unter anderem, Italienisch auf der Sekundarstufe II im Rahmen eines Ergänzungsfaches
anzubieten, und die Mittelschulen allenfalls zu verpflichten, Italienisch in einem für das
Maturzeugnis relevanten Gefäss anzubieten. Des Weiteren solle geprüft werden, wie der
Bund zusätzliche Unterrichtsangebote in der dritten Landessprache finanziell
unterstützen könnte. Der Bericht der SMK thematisiert weiter auch Vorschläge zur
Stärkung des Italienischangebots im Schulunterricht der Sekundarstufe I. 63

ANDERES
DATUM: 05.11.2013
MARLÈNE GERBER

Der Sprachunterricht nahm auch aus Anlass einer zum 50. Jahrestag des Schweizer
Beitritts zum Europarat organisierten Tagung über die Minderheitensprachen einen
zentralen Stellenwert ein. Über 20 nationale und internationale Experten versammelten
sich am 9. Dezember im Berner Rathaus zum Austausch über die bedeutenden
internationalen Übereinkommen – namentlich dem Rahmenabkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitssprachen – und über die Rechtslage in der Schweiz. In der zweiten
Tageshälfte diskutierten Fachleute über die aktuelle und zukünftige Ausgestaltung des
Schulunterrichts von Minderheitssprachen, wobei unter anderem sowohl Vertreter des
Kantons Tessin wie auch Obwaldens, wo im letzteren Fall das Hauptfach Italienisch im
Gymnasium aufgrund mangelnder Nachfrage kürzlich abgeschafft wurde, zu Wort
kamen. In seiner viersprachigen Rede betonte Bundesrat Berset (sp) die Bedeutung der
Mehrsprachigkeit zur Bewahrung der kulturellen Identitäten in der Schweiz, wobei er
politische Einflussmöglichkeiten zum einen durch das neue Sprachgesetz, zum anderen
aber auch durch die Ausgestaltung des Sprachenunterrichts an Schulen gegeben sah.
Über die Tagung wurde mit vereinzelten Ausnahmen im Westschweizer und
rätoromanischen Raum ausschliesslich in den italienischsprachigen Medien
berichtet. 64

ANDERES
DATUM: 21.11.2013
MARLÈNE GERBER

Das Forum per l'Italiano in Svizzera begrüsste explizit zwei in der
Vernehmlassungsvorlage zur Kulturbotschaft vorgesehene Neuerungen zur Förderung
des Italienischen ausserhalb der italienischsprachigen Schweiz. Zum einen will der
Bundesrat mit einem Zusatzbeitrag von CHF 800'000 den Italienischunterricht fördern,
wobei die finanziellen Mittel unter anderem für die Erarbeitung neuer didaktischer
Materialien oder auch für die allfällige Schaffung einer zweisprachigen Ausbildung
eingesetzt werden sollen. Zum anderen will die Regierung zusätzliche Mittel in der Höhe
von CHF 450'000 zur Förderung von Austauschprogrammen für Lehrpersonen und
Schüler sprechen. 65

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.06.2014
MARLÈNE GERBER

Anfangs Juli eröffnete die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) eine
Anhörung zur Förderung des Italienischunterrichts an Mittelschulen. Die EDK
empfiehlt den Kantonen, allen interessierten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Italienisch als Maturitätsfach anzubieten. Für den Fall, dass ein Gymnasium nicht die
Kapazitäten hätte, ein entsprechendes Angebot anzubieten, soll die Zusammenarbeit
mit benachbarten Gymnasien angestrebt werden. Die Ergebnisse der bis Ende
September dauernden Anhörung lagen zum Abschluss des Berichtsjahres noch nicht
vor. 66

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.07.2014
MARLÈNE GERBER

Insgesamt 31 Stellungnahmen gingen zu den Vorschlägen der EDK betreffend Förderung
des Italienischunterrichts an Mittelschulen ein. Neben den Kantonen, welche mit
Ausnahme des Kantons Appenzell Ausserrhoden allesamt Stellung bezogen, äusserten
sich auch das Fürstentum Liechtenstein, der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer
der Schweiz (LCH), der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (VSG), dessen Fachverband der Italienischlehrerinnen und -lehrer
(ASPI), die Konferenz der Schweizerischen Gymnasialrektorinnen und -rektoren (KSGR)
sowie die Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der
Mittelschullehrpersonen (WBZ CPS). Die Empfehlung, dass jeder Schülerin und jedem
Schüler die Möglichkeit offen stehen soll, Italienisch als Maturitätsfach zu belegen – bei
fehlenden Kapazitäten durch Zusammenarbeit mit benachbarten Gymnasien –, stiess
auf breite Zustimmung. Einzig vier Kantone, namentlich Glarus, St. Gallen, Wallis und
Zug, lehnten die Empfehlungen als solches ab, da sie diese als nicht praktikabel

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.01.2015
MARLÈNE GERBER
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erachteten. Die Anhörungsteilnehmer verstanden die Empfehlungen ebenso wie die
EDK als Beitrag zur Sprachendiskussion sowie als Zeichen für den nationalen
Zusammenhalt. 67

Im Rahmen ihrer Beratungen der parlamentarischen Initiative zum Erlernen einer
Landessprache ab der Primarschule (Pa.Iv. 14.459) beschloss die WBK-NR mit 22 zu 0
Stimmen (3 Enthaltungen), ihre parlamentarische Initiative, mit der im SpG festgelegt
werden sollte, dass als erste Fremdsprache eine zweite Landessprache zu
unterrichten ist, zurückzuziehen. Ihre Schwesterkommission hatte bereits zuvor dem
Beschluss, einen Erlassentwurf auszuarbeiten, keine Zustimmung erteilt. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.11.2015
MELIKE GÖKCE

Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
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ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 69

Eine im Frühjahr 2014 von der Sozialdemokratischen Fraktion eingereichte Motion, die
eine verstärkte Förderung der Mittel, Ressourcen und Programme zur Erreichung der
im Sprachengesetz festgelegten Spracherwerbsziele forderte, wurde in der
Frühjahrssession 2016 abgeschrieben, nachdem sie zwei Jahre lang nicht behandelt
worden war.
Der Bundesrat hatte die Motion zu Ablehnung beantragt, da er zunächst die Resultate
der Bilanz des Harmonisierungsprozesses abwarten wollte. 70

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

2016 wurden die ersten Ergebnisse der bereits im Jahr 2014 erstmals durchgeführten
Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur (ESRK) publiziert. Diese wurde im Rahmen
des neuen Volkszählungssystems realisiert und soll fortan im Fünfjahresrhythmus
wiederholt werden. Hierbei werden statistische Informationen über sprachliche,
religiöse und kulturelle Verhaltensweisen sowie deren Entwicklung in der Schweizer
Bevölkerung untersucht. Als Datengrundlage wird jeweils eine Stichprobe von 10'000
zufällig ausgewählten Personen aus der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren
gezogen. Die Studie soll u.a. auch dazu beitragen, dass gezielte politische Massnahmen
im Bereich der Mehrsprachigkeit, kulturellen Vielfalt und unzureichender Integration
getroffen werden können.

Im April wurden die ersten Ergebnisse des Teilbereiches Kultur veröffentlicht, welche
der Schweizer Bevölkerung ein reges und vielfältiges Kultur- und Freizeitverhalten
bescheinigen. Rund 70% der Bevölkerung besuchen mindestens ein Mal im Jahr
Museen, Konzerte, Denkmäler oder Kinos. Der Anteil der regelmässigen Besucher von
Kulturinstitutionen (mehr als drei Mal im Jahr) liegt indes bei rund 20%. Dabei gilt
insgesamt, dass junge Menschen und Stadtbewohner sowie Bevölkerungsteile mit einer
höheren Ausbildung das jeweilige Angebot häufiger nutzen als andere. Rund 85% der
Bevölkerung zeigen sich mit ihrem regionalen Kulturangebot zufrieden, wobei es auch
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hier wiederum Unterschiede gibt: Bei Jungen, Landbewohnern und
Italienischsprachigen fällt die Zufriedenheit etwas tiefer aus. Dennoch würde eine
Mehrheit der Befragten (58%) gerne öfter solche kulturellen Institutionen aufsuchen
oder Aktivitäten unternehmen, wobei gut die Hälfte (51%) Zeitmangel als
Hinderungsgrund angibt – v.a. unter 60-Jährige, ausländische Nationalitäten und
Landbewohner. Als weiteren Hinderungsgrund gibt rund ein Drittel der Befragten
fehlende finanzielle Mittel an. Bei den Freizeitaktivitäten finden insbesondere Wandern,
Ausgang mit Freunden und Sport grossen Anklang. Aber auch das gesellige
Beisammensein mit gemeinsamem Kochen und traditionellen Karten- und
Gesellschaftsspielen ist sehr beliebt. 

Ebenfalls im April wurden auch die ersten Ergebnisse des Teilbereiches Religion
veröffentlicht, welche auf eine grosse Diversität der einzelnen Praktiken und
Glaubensformen hinweisen – auf einem breiten Spektrum zwischen Religiosität und
Spiritualität. Die Vielfältigkeit, aber auch die Varianz, zeigt sich bereits in der Form des
Glaubens: Es gibt Befragte, die von der Existenz eines einzigen Gottes überzeugt sind
(Katholiken 59%, Reformierte 45%, andere evangelische Gemeinden 92%, Muslime
90%), aber auch solche, die an die Präsenz einer höheren Macht glauben (20–30%).
Gerade in der Gruppe der Konfessionslosen scheint die Spiritualität grossen Anklang zu
finden: Deren 12% verfolgten spirituelle Veranstaltungen über ein Medium (im
Fernsehen, am Radio, im Internet), deren 31% bzw. 41% glauben an die Gabe des
Heilens bzw. Hellsehens. Auch bei den Geschlechtern konnten gewisse Unterschiede
ausfindig gemacht werden: Frauen beten im Alltag häufiger und neigen auch eher dazu,
sich mit anderen Glaubensformen zu befassen (58% der Frauen glauben beispielsweise
an Engel, aber lediglich 37% der Männer). Sowohl für die Religiosität, als auch für die
Spiritualität gilt aber im wesentlichen, dass sie besonders in den schwierigen
Momenten des Lebens wichtig sind, wobei es zu deren Linderung gerade in Bezug auf
die spirituellen Praktiken regionale Unterschiede gibt: Heilende Personen haben für die
Westschweizer eine grössere Bedeutung als für die restliche Schweiz, wohingegen
Gegenstände mit heilbringender Wirkung in der Deutschschweiz beliebter sind.

Im Oktober folgten dann die ersten Ergebnisse zum Teilbereich Sprache, welche
aufzeigten, dass die Schweizer Bevölkerung mehrsprachig ist. Rund zwei Drittel der
Schweizer Bevölkerung spricht in ihrem Alltag – sowohl im öffentlichen als auch im
privaten Rahmen – mindestens einmal in der Woche zwei oder mehr Sprachen. Das
verbleibende Drittel (36%) belässt es hingegen bei einer Sprache. Die Dialekte nehmen
in diesem Zusammenhang für die Deutschschweiz 87% und für die italienischsprachige
Schweiz (Tessiner oder bündneritalienische Dialekte) 32% ein. Ausserhalb der eigenen
Sprachgrenzen verwendet jeder fünfte Deutschschweizer regelmässig Französisch, in
der Westschweiz hingegen sprechen lediglich 6% mindestens einmal die Woche
Schweizerdeutsch. Einen relativ hohen Stellenwert hat über die gesamte Schweiz
betrachtet die internationale Sprache Englisch (Deutschschweiz 43%, Westschweiz
38%, italienische Schweiz 30%). In der Deutsch- und Westschweiz ist das Englisch sogar
weiterverbreitet als die restlichen Landessprachen innerhalb der jeweiligen Region –
wobei dies nicht mit einer Verdrängung der Landessprachen gleichzusetzen ist,
sondern vielmehr auf die steigende Nutzung neuer Medien in bestimmten
Berufsgruppen zurückzuführen ist. Nebst dem Italienischen, welches zugleich eine
Landes-, aber auch Migrationssprache darstellt, finden wir als häufigste
Nichtlandessprachen das Spanische (6%), das Portugiesische (5%)  sowie die Sprachen
der Balkanländer (3%), wobei es anteilsmässige Unterschiede in den einzelnen Regionen
gibt. 71

Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
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Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 72

Im Januar dieses Jahres erhielten die Parlamentsdienste nach einem mehrmonatigen
Zertifizierungsverfahren das Label für die Mehrsprachigkeit der Stiftung „Forum für die
Zweisprachigkeit“ verliehen. Die 1996 gegründete, vom Bund, dem Kanton Bern und der
Stadt Biel finanzierte Stiftung hatte nach über zehn Jahren Erfahrung mit dem Label der
Zweisprachigkeit auch ein Label für Mehrsprachigkeit ins Leben gerufen, welches den
Verwaltungseinheiten des Bundes eine vorbildliche Förderung der Mehrsprachigkeit
bescheinigen soll. 
Die Zertifikatsübergabe fand im Nationalratssaal u.a. im Beisein des
Nationalratspräsidenten Jürg Stahl (svp, ZH) und des Stiftungspräsidenten Denis Grisel
statt. Im Fokus des Zertifizierungsverfahrens standen folgende vier Aspekte: Visibilität
und Kommunikation nach aussen, interne Kommunikationsqualität sowie
Gesamtbeurteilung der Mehrsprachigkeitspraxis, Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden
und Vertretung der Sprachgemeinschaften wie von der Sprachverordnung (SpV)
vorgegeben sowie die Förderung der Minderheitensprachen. 73

ANDERES
DATUM: 18.01.2017
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Eine Motion Engler (cvp, GR) beauftragt den Bundesrat – im Rahmen der
bevorstehenden Kulturbotschaft 2021–2024 – die mögliche Verankerung einer
ausserparlamentarischen Kommission für Sprachfragen im Sprachengesetz als Entwurf
vorzulegen. Die Kommission solle sich aus je drei Vertretern der vier Landessprachen
sowie drei Vertretern von Minderheitensprachen zusammensetzen. Sie solle sich der
Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachregionen annehmen und den
Bundesrat in sprachpolitischen Fragen der Bundesebene beraten. 
Auch wenn die Sprachenpolitik grundsätzlich der kantonalen Aufgabenhoheit
unterliege, falle dem Bund – im Sinne von Art. 70 Abs. 3 BV – gerade die Förderung
ebendieser Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften
zu. Die Landes- und Minderheitensprachen seien ein zentraler Bestandteil der Schweiz
und ein identitätsstiftendes Merkmal dieser, was die grenzüberschreitende
Verständigung der Kantone zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor mache. Eine
eigens für Sprachfragen gegründete Kommission könne somit das
Verantwortungsbewusstsein des Bundesrates aufzeigen und Fingerspitzengefühl im
Umgang mit unterschiedlichen Kantonalbedürfnissen fördern.
Der Bundesrat selbst beantragte die Ablehnung der Motion, da er zum einen bereits mit
der Kulturbotschaft 2016–2020 eine Reihe von sprachpolitischen Massnahmen
beschlossen habe, welche auch mit der folgenden Kulturbotschaft fortgeführt werden
sollen. Zum anderen verwies er auf die Motion Bigler (fdp, ZH) (16.3967), welche die
Anzahl der ausserparlamentarischen Kommissionen um ein Drittel reduzieren will und
bereits im März dieses Jahres in der grossen Kammer angenommen worden war. 
Die Abstimmung im Ständerat fiel äusserst knapp aus; mit 17 zu 16 Stimmen bei fünf
Enthaltungen sprach sich die Ständekammer für die Annahme der Motion aus und
überwies sie an den Nationalrat. 74

MOTION
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Eine Motion Reynard (sp, VS) wollte den Bundesrat mit einer Änderung der Verordnung
über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften
(SpV) beauftragen. Diese sollte dahingehend angepasst werden, dass die Einhaltung des
Sprachengesetzes (SpG) durch Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung
sichergestellt werden kann. Der Bundesrat könne im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zwar vorsehen, dass von der Bundesverwaltung unabhängige Organisationen
und Personen, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, gewissen Bestimmungen des
SpG entsprechen müssen, jedoch werde diese Möglichkeit noch zu selten genutzt.
Handkehrum sei besonders bei vom Bund finanzierten Organisationen eine immer
stärkere Verlagerung auf den englischsprachigen Korrespondenzweg festzustellen.
Gerade im Kontext des anhaltenden Sprachenstreites berge dieser virulente Angriff auf
die Nationalsprachen eine grosse Gefahr für den nationalen Zusammenhalt und die
Wahrung der Landessprachen der Schweiz. Daher sollten Einzelpersonen im Austausch
mit besagten Organisationen und Personen in mindestens einer der Amtssprachen
kommunizieren können. 
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, auch wenn er in seiner
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Stellungnahme betonte, dass er in gewissen Belangen die Anliegen des Motionärs teile.
Er verwies auf Art. 6 Abs. 1 SpG, welcher besagt, dass wer sich an besagte
Organisationen wende, dies in einer Amtssprache nach eigener Wahl tun könne. Zudem
sei zu bedenken, dass ein Grossteil dieser Organisationen relativ klein und nur regional
bzw. lokal tätig ist – bei gleichzeitig sehr divergierenden Aufgaben und Funktionen. In
diesem Sinne müsse die Möglichkeit einer spezifischen Interessenabwägung offen
bleiben. Der Nationalrat kam bei seiner Abstimmung dem Antrag des Bundesrates nach
und lehnte den Vorstoss mit 106 zu 78 Stimmen bei drei Enthaltungen ab. 75

Ein Postulat Semadeni (sp, GR), mit dem klangvollen Titel „Allegra, Romanisch und
Italienisch sollen leben!“, erbittet vom Bundesrat einen Bericht, in welchem aufgezeigt
werden soll, wie es rund zwanzig Jahre nach der Verankerung des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung um die Förderung der Minderheitensprachen in der Schweiz
steht. Obwohl es ersichtliche Bemühungen zum Erhalt des Romanischen und
Italienischen in der Schweiz gebe, stünden die Minderheitensprachen noch immer
unter grossem Druck. Die Tatsachen, dass das Italienische auf ein angestammtes
Sprachgebiet marginalisiert wird und das Romanische aufgrund vermehrter
Gemeindefusionen und einer latenten Inakzeptanz des Rumantsch Grischun immer
stärker an Boden verliert, können nicht ignoriert werden. Der offensichtliche Wandel
hinsichtlich der demografischen Entwicklung in den alpinen Tälern sowie
Verstädterungstendenzen und eine fortschreitende Globalisierung würfen nun auch die
Frage auf, ob Bund, Kantone, Gemeinden sowie Sprachorganisationen in puncto
Engagement den heutigen Entwicklungen genügend Rechnung tragen. Daher solle der
Bericht die aktuelle Situation des Romanischen und Italienischen sowie adäquate
Verbesserungen der Förderinstrumente aufzeigen.
Der Bundesrat seinerseits beantragte das Postulat zur Ablehnung. Alain Berset wies die
Postulantin darauf hin, dass über die Situation der Minderheitensprachen in der
Schweiz bereits im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen Bericht erstattet werde. Die eingeforderten Punkte würden
zudem bereits im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur 2016–2020 mit einer
Reihe geplanter Erneuerungen aufgegriffen. Der Bundesrat sei sich durchaus über die
themenspezifischen Herausforderungen im Klaren, jedoch sei hierbei auch zu
bedenken, dass die Förderungssteuerung über eine Leistungsvereinbarung mit den
Kantonen Graubünden und Tessin erfolge. Für die Periode 2017–2020 wird im Rahmen
der Vereinbarungsausarbeitung auch eine Analyse der Situation sowie der bestehenden
Massnahmen durchgeführt. Daher sei es in den Augen des Bundesrates noch zu früh,
einen zusätzlichen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten zu erstellen.
Die nationalrätliche Abstimmung zum Postulat während der Herbstsession 2017 sollte
dem bundesrätlichen Votum aber nicht beipflichten: Die Vertreterinnen und Vertreter
der grossen Kammer schlugen sich mit 126 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die
Seite der Postulantin und stimmten dem Vorstoss zu. 76
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Die im Frühjahr 2017 im Ständerat mit nur einer Stimme Differenz angenommene
Motion Engler (cvp, GR) wurde in der Wintersession desselben Jahres auch im
Nationalrat kritisch begutachtet. Mit der Annahme der Motion würde der Bundesrat
damit beauftragt werden, einen Entwurf für die Verankerung einer
ausserparlamentarischen Kommission für Sprachfragen im Sprachgesetz vorzulegen. 
Eine Mehrheit der WBK-NR hatte bereits in ihrem Bericht vom Oktober die Vorlage mit
13 zu elf Stimmen bei einer Enthaltung zur Ablehnung empfohlen und hielt auch
während der nationalrätlichen Debatte an ihren Erläuterungen fest. Der Grundsatz der
Motion stehe hierbei auch für die Kommissionsmehrheit nicht zur Diskussion: Die
Verständigung zwischen den verschiedenen Schweizer Sprachgruppen sei essenziell für
das Land und sei auch in der Vergangenheit durch verschiedentliche Massnahmen in
der Sprachpolitik zur Förderung von Minderheiten und Minderheitssprachen zur
Geltung gebracht worden. Ebendiese Massnahmen seien denn auch bereits gefestigte
Garanten im Engagement der Schweiz zur Umsetzung der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen. Des Weiteren verfüge der Bundesrat bereits
heute über diverse Möglichkeiten, Experten beizuziehen und sich bei Bedarf mit den
betroffenen Kreisen zu koordinieren. Daher bestehe aus Sicht der Mehrheit der WBK-
NR kein Bedarf für eine entsprechende Fachkommission. 
Die Kommissionsminderheit betonte in ihrer Argumentation indes die integrative
Funktion einer solchen Einrichtung, da im Sinne einer Minderheitensprache eben nicht
nur die Landessprachen, sondern auch übrige Sprachen stetig unter Druck geraten
würden. Natürlich seien sich die Befürworterinnen und Befürworter der Motion im
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Klaren darüber, dass in diesem Zusammenhang auch mit einigen Mehrkosten zu
rechnen sei. Nationalrat Maire (sp, NE) betonte aber, dass hinsichtlich der zahlreichen
Herausforderungen für die Schweiz durch die Mehrsprachigkeit und durch deren
multikulturelle Aspekte diese Mehrkosten an Gewicht verlieren würden. Der Nationalrat
sah sich aber von dieser Argumentation nicht überzeugt und stimmte dem Antrag der
Kommissionsmehrheit mit 100 zu 80 Stimmen bei zwei Enthaltungen zu, womit der
Auftrag an den Bundesrat nicht zustande kam. 77

Nachdem die drei Motionen Cassis (fdp, TI; 14.3886), Regazzi (cvp, TI; 14.3872) und de
Buman (cvp, FR; 12.3914), die allesamt eine sprachfreundlichere Vergabepraxis bei
öffentlichen Aufträgen gefordert hatten, im Sommer 2015 beide Räte erfolgreich
passiert hatten, waren sie vom Bundesrat 2017 im Rahmen seiner Botschaft zur
Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen zur
Abschreibung beantragt worden. In der Sommer- bzw. Wintersession 2018 kamen
sowohl der National- als auch der Ständerat schliesslich im Rahmen der Beratungen des
Beschaffungswesens diesem Antrag nach. 78

MOTION
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In der Frühjahrssession 2019 wurde eine Motion Bourgeois (fdp, FR) zurückgezogen, die
das BöB dahingehend ändern wollte, dass die öffentlichen Ausschreibungen des
Bundes zukünftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten. Der
Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, mit der Begründung, dass er
bereits im Rahmen der Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das
öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) dem Parlament einen entsprechenden Passus
für die künftige Regelung der Sprachanforderungen in diesem Bereich vorgelegt habe.
Mit Bezugnahme auf ebendiese bundesrätliche Erläuterung verkündete der Motionär
den Rückzug seines Anliegens, versäumte aber nicht, darauf hinzuweisen, dass er diese
Entwicklung nicht aus den Augen verlieren werde. 79

MOTION
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Mittels einer im Winter 2018 eingereichten Motion schien Nationalrätin Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) die Revolutionierung des Fremdsprachenunterrichts in der
Schweiz zu beabsichtigen: Sie wollte den Bundesrat beauftragen, entsprechende
Rechtsgrundlagen bzw. Konzessionen dahingehend anzupassen, dass die SRG in Zukunft
möglichst auf die Synchronisation von TV-Produktionen verzichten und stattdessen
sowohl Eigenproduktionen in den vier Landessprachen als auch englischsprachige
Filme und Serien lediglich untertitelt in Originalsprache ausstrahlen soll. Diese Idee
entsprang der Überlegung, dass der Konsum fremdsprachiger Medienprodukte, nebst
der Schule und einem längeren Sprachaufenthalt, als ein effektives Mittel zum Erlernen
von Sprachen betrachtet werden kann. Die Motionärin unterstrich ihr Argument mit
dem Verweis auf Länder wie Norwegen, Schweden, Estland oder die Niederlande. Ein
weiterer Vorteil, der sich aus diesem Vorgehen ergeben würde, wäre die
Kostenersparnis, da sich Untertitel wesentlich preisgünstiger erstellen lassen als
Synchronisationen.
Der Bundesrat zeigte zwar grosses Verständnis für den bildungspolitischen Effort des
Anliegens, sah dieses aber zugleich als einen kontraproduktiven Ansatz hinsichtlich der
Erfüllung des Service-Public-Auftrags, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfahl. Im
Grunde setze die SRG mit ihrem Zweikanalton-Verfahren, bei dem für rund 90 Prozent
der Formate eine Untertitelung zuschaltbar ist, das Anliegen der Motion bereits
weitestgehend um. Ein weiterer Kontrapunkt liege in der Benachteiligung von blinden
und sehbehinderten Personen, welche die Originalsprache nicht gut oder gar nicht
verstehen, sowie von Personen mit einer Hörbehinderung: Der Nutzen von
zuschaltbaren Audiodeskriptionen bzw. mit zusätzlichen Informationen angereicherten
Untertiteln würde dadurch eingeschränkt werden. 
Der Nationalrat schien der bundesrätlichen Argumentation beizupflichten und lehnte
den Vorstoss stillschweigend ab. 80
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Rund zwei Jahre nach der Ankündigung der Somedia AG, die rätoromanische
Tageszeitung «La Quotidiana» nicht mehr mitfinanzieren zu wollen, und der damit
aufgeworfenen Frage um die Zukunft der romanischen Medienlandschaft im
Allgemeinen stellten Vertreterinnen und Vertreter der romanischen Medien im Frühjahr
2019 ein neues Medienkonzept vor, von dem sie sich eine Entlastung der Situation
erhofften. Im Rahmen des Projektes «Medias rumantschas 2019» wollten öffentliche
und private rätoromanische Medien ab Anfang 2020 zusammenspannen und täglich ein
Medienangebot in der vierten Landessprache bereitstellen. Auf den Weg gebracht
wurde das Konzept unter der Leitung der Lia Rumantscha. Mit von der Partie waren die
Zeitungen «Engadiner Post/Posta Ladina», «La Quotidiana» und «La Pagina da
Surmeir», die SRG-Tochter Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), die Somedia AG
sowie die ehemalige Agentura da Novitads Rumantscha (ANR). Letztere war im Rahmen
der Neukonzeption in die unabhängige Stiftung «Fundaziun da medias rumantschas»
(FMR) überführt worden, welche sich in einem wesentlichen Punkt von ihrer
Vorgängerin unterschied: Vertreterinnen und Vertreter von Medienhäusern mit
Leistungsvereinbarungen erhielten keinen Einsitz mehr in den FMR-Stiftungsrat,
sondern sollten ihre Anliegen an einen der FMR beigeordneten Konsultationsrat
richten. Während der Kernauftrag der FMR in der Sicherstellung der medialen
Versorgung der rätoromanischen Bevölkerung in Textform lag, sollte RTR in erster Linie
Nachrichten und Aktualitäten beisteuern. Derweil investiere Somedia in den Vertrieb,
die Verbreitung und das Marketing, wie Somedia-Geschäftsführer Silvio Lebrument
gegenüber den Medien erläuterte.
Das von der FMR und RTR in allen fünf Idiomen und auf Rumantsch Grischun
produzierte Textangebot soll allen beteiligten Partnern kostenlos und zur
gleichberechtigten Verwendung auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Damit dieser erweiterte Auftrag erfüllt werden kann, genehmigte die Bündner
Regierung im Dezember 2019 die neue Leistungsvereinbarung mit der FMR, welche die
bestehende Vereinbarung mit ANR für die Legislaturperiode 2017–2020 ersetzt. Neu
werden ab 2020 die jährlichen Bundes- und Kantonsbeiträge an die Stiftung um je CHF
300'000 erhöht. Für das Jahr 2020 erhält die FMR folglich CHF 745'000 an
Kantonsbeiträgen und rund CHF 1 Mio. an Bundesbeiträgen. 81

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.03.2019
MELIKE GÖKCE

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die
Ergebnisse einer 2018 vom BAK in Auftrag gegebenen Studie zur Wirkung der
Bundesfinanzhilfen an den Kanton Graubünden hinsichtlich der Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur im Kanton. Der
Evaluationsbericht sollte zum einen als Entscheidungsgrundlage für die Förderperiode
2021–2024 und zum anderen zur Beantwortung des Postulats Semadeni (sp, GR; Po.
15.4117) beigezogen werden. Im Bericht wurde die aktuelle Situation des
Rätoromanischen und des Italienischen sowohl für das angestammte als auch das
erweiterte Sprachgebiet aufgezeigt und Hand zu Verbesserungsmöglichkeiten für das
Förderinstrumentarium geboten. Für die Studie waren zunächst 54 Angehörige der
rätoromanischen und italienischen Zivilgesellschaft sowohl im Kanton Graubünden als
auch in der restlichen Schweiz mittels eines Fragebogens zur Nützlichkeit und
Angemessenheit der ergriffenen Massnahmen befragt worden. Im Anschluss waren elf
Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik und den
involvierten Institutionen durchgeführt worden. 
Die Untersuchungsergebnisse liessen auf deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachminderheiten schliessen: Während das Italienische im angestammten
Sprachgebiet als Amts-, Arbeits- und Alltagssprache weiterhin unangefochten sei, stelle
das Verhältnis der Italienischsprechenden zu den behördlichen Instanzen und den
staatsnahen Betrieben eine grosse Herausforderung dar. Dadurch werde die
Gleichwertigkeit des Italienischen als Amtssprache innerhalb des kantonalen
Staatswesens bisweilen erheblich beeinträchtigt. Das Rätoromanische hingegen werde
bereits mittelfristig mit der Gefahr einer Zurück- bzw. Verdrängung konfrontiert sein,
da es schon heute teilweise in seinen traditionellen Verbreitungsgebieten als Amts-,
Arbeits- und Alltagssprache vom Deutschen abgelöst werde.  
Eine wesentliche Schwäche deckte die Studie in der Umsetzung des im Grundsatz
minderheitenfreundlichen kantonalen Sprachengesetzes auf. Die
Hauptverantwortlichkeit zur Erhaltung und Förderung der beiden
Minderheitensprachen im Kanton Graubünden werde vom Kanton selbst nur zögerlich
wahrgenommen. Damit zusammenhängend offenbarte sich ein weiterer Schwachpunkt
im für die Sprachförderung relevanten Bereich des Sprachunterrichts: Von
verschiedener Seite sei moniert worden, dass die Lehrmittel für die beiden
Minderheitensprachen qualitativ den deutschsprachigen Lehrmitteln nachstünden und
oft auch erst mit Verspätung erschienen. Fehlende finanzielle Mittel führten zudem zu
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einer Kürzung bzw. Streichung des Romanisch- und Italienischunterrichts an
Mittelschulen, wodurch das Bildungsangebot auf verschiedenen Stufen unterbrochen
oder zumindest ausgedünnt werde. In der Folge bestehe eine reale Gefahr, dass
insbesondere die Romanischkenntnisse weiter sänken, weniger Lehrpersonal
ausgebildet werde und die Sprache auszusterben drohe.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gaben die Studienverantwortlichen vier
Hauptempfehlungen ab: Erstens erfordere es einen konzentrierten Einsatz finanzieller
Mittel im Bildungssektor, besonders hinsichtlich der kritischen Situation des
Rätoromanischen. Dadurch solle ein durchgängiges Angebot an Romanischunterricht
von der Krippe bis zur Hochschule gewährleistet werden und auch das Modell der
zweisprachigen Kindergärten und Primarschulen auf mehr deutschsprachige
Gemeinden ausgeweitet werden. Zweitens müssten Massnahmen auch über die
Kantonsgrenze hinaus ergriffen werden, indem die Förderung von Bildungsangeboten,
insbesondere zweisprachiger Schulen (Rätoromanisch/Deutsch), nicht nur in den
deutschsprachigen Gebieten innerhalb des Kantons, sondern auch in anderen
Kantonen anvisiert werde. Drittens müsse man die Mehrsprachigkeit in der kantonalen
Verwaltung stärken, insbesondere hinsichtlich des Italienischen. Die deutschsprachigen
Mitarbeitenden sollten bessere Italienischkenntnisse erlangen und italienischsprachige
Bewerbungen nicht wegen fehlender Deutschkenntnisse benachteiligt werden. Als
letzte Empfehlung wurden sowohl der Kanton Graubünden als auch der Bund dazu
angehalten, ihre Governance in diesem Bereich zu überdenken. Auch wenn sich die
Leistungsvereinbarung als Sprachförderungsmittel bewährt habe, müsse man diese in
ihrer Ausgestaltung konkretisieren, einzelne Massnahmen und Zuständigkeiten
präzisieren sowie ein stärkeres Monitoring vorsehen, um die strategischen und
operativen Verantwortungen nicht zu verwischen. 82

Eine im Frühjahr 2019 vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) veröffentlichte Studie
zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur
im Kanton Graubünden hatte deutlich aufgezeigt, welchen Risiken und Gefahren die
rätoromanische Sprache längerfristig ausgesetzt sein wird. Ausgehend von diesen
Erkenntnissen wollte Ständerat Raphaël Comte (fdp, NE) in einer Interpellation vom
Bundesrat wissen, wie dessen Einschätzungen diesbezüglich seien und welche
Massnahmen er kurz- und mittelfristig zu ergreifen gedenke, um die Zukunft der
rätoromanischen Sprache sicherzustellen.
Der Bundesrat teilte die Schlussfolgerung der Studie, dass beide Minderheitensprachen
im Kanton Graubünden unter Druck stehen; insbesondere das Rätoromanische sei stark
rückläufig. Unterstützungsmassnahmen seitens des Bundes erfolgten bis anhin über
Finanzhilfen an den Kanton Graubünden zur Förderung von Bildung, Übersetzungen,
Medien, Verlagen und Sprachorganisationen. Bedingt durch die aktuelle Sprachsituation
und ihrer beschleunigten Entwicklung durch die Abwanderung der einheimischen
Bevölkerung in städtische Gebiete ausserhalb des traditionellen Sprachterritoriums
werde der Bund aber ab 2020 Massnahmen in der Diaspora unterstützen. Im Rahmen
der Kulturbotschaft 2021–2024 habe man bereits entsprechende Massnahmen wie die
Förderung von Sprachkursen oder der Neuorganisation der rätoromanischen
Medienlandschaft (Projekt «Medias Rumantschas») beschrieben. 83

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE

Im Frühjahr 2019 hatte Güner Gültekin eine Petition eingereicht, die verlangte, dass das
obligatorische Erlernen einer zweiten Landessprache im Schulunterricht
abzuschaffen sei, da Personen, deren Muttersprache keiner der vier Landessprachen
entspreche, von diesem System benachteiligt würden. Des Weiteren sollen Personen,
deren Bildungsweg oder berufliche Laufbahn durch das bestehende System einen
Nachteil erfahren habe, vom Bund finanziell entschädigt werden. 
Die vorberatende WBK-SR empfahl ihrem Rat im Februar 2020 einstimmig dem
Anliegen keine Folge zu geben. Die Petition greife das für die Schweiz so zentrale
Prinzip der Mehrsprachigkeit an. Ihr Erhalt und ihre Förderung stärkten die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und trügen somit wesentlich zum
Zusammenhalt des Landes bei. Der Ständerat folgte in der Sommersession seiner
Kommission und entschied stillschweigend gegen Folgegeben. 84
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In der Kulturbotschaft 2021–2024 hatte der Bundesrat das Postulat Semadeni (sp,GR) –
„Allegra, Romanisch und Italienisch sollen leben!“ – zur Abschreibung beantragt. Im
Rahmen der Beratungen der Botschaft während der Herbstsession 2020 kam der
Nationalrat diesem Antrag diskussionslos nach. 85
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